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- Zusammenfassung -

Die Verwirklichung des auf der Bundestagsdrucksache 16/813 vorgelegten Gesetzent-
wurfs zur Änderung des Grundgesetzes führt zu einer erheblichen Absenkung des An-
teils der Zustimmungsgesetze:

� Der Anteil der Zustimmungsgesetze in der 14. Wahlperiode wäre von 55,2 %
auf 25,8 % gefallen.

� In der 15. Wahlperiode hätten statt 51 % aller Gesetzesbeschlüsse nur 24 % der
Zustimmung des Bundesrates bedurft.

Dabei wird unterstellt, dass von der Möglichkeit nach dem neuen Artikel 84 Abs. 1
Satz 4 GG, das Verwaltungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder zu
regeln, kein Gebrauch gemacht worden wäre. Denn wie oft diese genutzt worden wäre,
ist nicht kalkulierbar. Eine solche Angabe wäre spekulativ.
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Der vorgeschlagene Artikel 104a Abs. 4 GG, nach dem die Zustimmung des Bundesra-
tes für die Begründung von Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen
oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten erforderlich ist, wird so verstanden,
dass die zu gewährenden Leistungen den Dritten in der Regel individuelle Vorteile
bringen.
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1. Einleitung

1.1. Von der Föderalismuskommission zum Gesetzentwurf

Die im Oktober 2003 eingesetzte gemeinsame Kommission von Bundestag und Bun-
desrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung1 hatte die Aufgabe,
Vorschläge zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung in der Bundesrepublik
Deutschland mit dem Ziel zu erarbeiten, die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit
von Bund und Ländern zu verbessern, die politischen Verantwortlichkeiten deutlicher
zuzuordnen sowie die Zweckmäßigkeit und Effizienz der Aufgabenerfüllung zu stei-
gern.

Die Kommission sollte insbesondere 

� die Zuordnung von Gesetzgebungszuständigkeiten auf Bund und Länder,

� die Zuständigkeiten und Mitwirkungsrechte der Länder in der Bundesgesetzgebung
und

� die Finanzbeziehungen (insbesondere Gemeinschaftsaufgaben und Mischfinanzie-
rungen) zwischen Bund und Ländern überprüfen.

Sie sollte die Fragen der Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung auch vor dem
Hintergrund der Weiterentwicklung der Europäischen Union und der Situation der
Kommunen beleuchten. Sofern die Kommission Änderungen des Grundgesetzes für
nötig hielte, sollte sie den gesetzgebenden Körperschaften Formulierungsvorschläge
vorlegen.

Anlass für die Einsetzung der Kommission waren verschiedene Faktoren, die sich in
den letzten fünf Jahrzehnten herausgebildet haben und letztlich heute zu der Frage füh-
ren, ob die Ordnung dieses Bundesstaates in vollem Umfang noch zeitgemäß ist. Im
Laufe der Zeit wurden in erheblichem Umfang Zuständigkeiten, insbesondere im Be-
reich der Gesetzgebung, von den Ländern auf den Bund verlagert. Als Ausgleich dafür
sind die Rechte der Länder zur Mitwirkung an der Gesetzgebung des Bundes ausgebaut
worden2. Im Jahre 1949 enthielten nur 12 Grundgesetzartikel die Anordnung der Zu-
stimmungsbedürftigkeit3; inzwischen sind es 35 Artikel mit insgesamt 49 Zustimmung

1) Beschluss des Deutschen Bundestages vom 16. Oktober 2003 (PlenProt 15/66, S. 5618) auf Antrag
der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP (Drs. 15/1685); der Bundesrat
fasste seinen einstimmigen Einsetzungsbeschluss in seiner 792. Sitzung am 17. Oktober 2003 auf
Antrag aller Länder vom 15. Oktober 2003 – BRats-Drs. 750/03 (Beschluss).

2) Dass dies allerdings zu einem erheblichen Anwachsen des Anteils der Zustimmungsgesetze geführt
hat, dürfte widerlegt sein, siehe Dästner, Zur Entwicklung der Zustimmungsbedürftigkeit von Bun-
desgesetzen seit 1949, Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl), 2001, S. 290.

3)  Artikel 29 Abs. 7, 79 Abs. 2, 81 Abs. 1 und 2, 84 Abs. 1 und 5, 85 Abs. 1, 87 Abs. 3, 105 Abs. 3,
106 Abs. 3 und 4, 107 Abs. 1, 108 Abs. 2, 134 Abs. 4 und Artikel 135 Abs. 5.
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statbeständen4. Hinzu kam eine sehr länderfreundliche Auslegung des Artikels 84
Abs. 1 GG durch das Bundesverfassungsgericht. Der Anteil der zustimmungsbedürfti-
gen Gesetze schwankt von Wahlperiode zu Wahlperiode erheblich. Am niedrigsten war
er in der 1. Wahlperiode mit einem Anteil von 41,8 % am höchsten war er in der 10.
Wahlperiode mit einem Anteil von 60,6 %.

Entwicklung des Verhältnisses von Einspruchs- zu Zustimmungsgesetzen5

Gesetze
insgesamt

Zustimmungs-ge-
setze in %

Einspruchs-
gesetze in %

nicht verkün-
dete Gesetze

1. WP 1949 – 1953 545 41,8 58,2 9
2. WP 1953 – 1957 510 49,8 50,2 6
3. WP 1957 – 1961 424 55,7 44,3 2
4. WP 1961 – 1965 425 53,4 46,6 3
5. WP 1965 – 1969 453 49,4 50,6 2
6. WP 1969 – 1972 333 51,7 48,3 1
7. WP 1972 – 1976 506 53,2 46,8 9
8. WP 1976 – 1980 339 53,7 46,3 11
9. WP 1980 – 1983 136 52,2 47,8 3

10. WP 1983 – 1987 320 60,6 39,4 0
11. WP 1987 – 1990 366 55,2 44,8 3
12. WP 1990 – 1994 493 56,6 43,4 10
13. WP 1994 – 1998 551 59,2 40,8 11
14. WP 1998 – 2002 549 54,8 45,2 12
15. WP 2002 – 2005 385 50,6 49,4 15

Durchschnitt 422 53,2 46,8

Entgegen der ursprünglichen Intention des Grundgesetzgebers kann der Bundesrat mit
seiner jeweiligen Mehrheit wesentliche politische Initiativen des Bundestages blockie-
ren und so maßgeblich Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes ausüben. Der Bun-
desrat hat faktisch die Funktion eines permanenten Vetoorgans. Mit dieser Entwicklung
ist die Bedeutung des Vermittlungsausschusses (Artikel 77 Abs. 2 GG) gestiegen. Er
ist in die Nähe eines Ersatzparlaments geraten, in welchem unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit weit reichende Entscheidungen getroffen werden. 

Die Verflechtung und Unübersichtlichkeit hat einen gefährlichen Nebeneffekt: Für die
Bürgerinnen und Bürger ist es inzwischen fast unmöglich zu erkennen, wer für was zu-
ständig und verantwortlich ist. Hierin wird eine der Ursachen für die wachsende Ent-
fremdung zwischen Bevölkerung und der handelnden Politik gesehen. Dem soll dadurch
begegnet werden, dass wieder klarer wird, wofür der Bund und wofür das jeweilige
Land zuständig ist.

In ihrem Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 hat die Große Koalition verabredet,
auf der Grundlage der Vorarbeiten der Kommission zur Modernisierung der bundes

4) Bryde, in: Münch/Kunig, Grundgesetzkommentar, Bd. 3, Art. 70-146, 2002, Artikel 77 Rn. 21.
Die Zahl der Zustimmungstatbestände hängt davon ab, ob einzelne Varianten eines Tatbestandes als
gemeinsamer Tatbestand oder je gesondert gezählt werden.

5) Die Tabelle weist die verkündeten Gesetze aus. Quellen: Datenhandbuch zur Geschichte des Deut-
schen Bundestages 1949 bis 1999, Band II, S. 2430 f.; 1994 bis 2003, Gesamtstatistik, S. 578, 860
f.; Bundesrat (Hrsg.), Handbuch 2002/2003, S. 296; GESTA-Abfrage, 15. WP, am 28. 3. 2006.
Hinweis: Für die 10., 12. und 14. Wahlperiode weist das Handbuch des Bundesrates geringfügig
abweichende Prozentzahlen aus.
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staatlichen Ordnung die Föderalismusreform in der 16. Wahlperiode umzusetzen6. In-
zwischen haben die Fraktionen von CDU/CSU und SPD einen Gesetzentwurf in den
Bundestag eingebracht, der am 10. März 2006 in erster Lesung behandelt worden ist7.

1.2. Aufgabenstellung und Gang der Untersuchung

Ziel der Untersuchung ist es aufzuzeigen, wie sich die mit dem Gesetzentwurf vorge-
schlagenen Grundgesetzänderungen auf den zukünftigen Anteil der Zustimmungsgeset-
ze auswirken. Dies soll versucht werden durch die Beantwortung der Frage, wie sich der
Anteil der zustimmungsbedürftigen Gesetze, die der Deutsche Bundestag in der 14. und
15. Wahlperiode beschlossen hat, unter der Annahme einer bereits stattgefundenen
Grundgesetzänderung verringert hätte.

Zunächst wird dargelegt, wann nach der bisherigen Rechtslage vom Bundestag be-
schlossene Gesetze der Zustimmung des Bundesrates bedürfen und welchen Einfluss
der Bundestag durch die Fassung der Gesetze darauf hat. Bei den einzelnen Normen
wird die geplante Veränderung erläutert und die der Untersuchung zugrunde gelegte
Interpretation der vorgeschlagenen Regelungen ausgewiesen (siehe: Punkt 2, S. 10 ff.
und Punkt 4.4.1, S. 35). Weil einige der vom Bundestag beschlossenen Gesetze nach
dem Willen des Reformentwurfs zukünftig nicht mehr in die Zuständigkeit des Bundes-
gesetzgebers fallen, werden auch die Änderungen an der Gesetzgebungskompetenz dar-
gestellt (siehe Punkt 3, S. 25).

Der Schwerpunkt der Arbeit ist die Prüfung aller einzelnen Gesetzesbeschlüsse des
Bundestages aus der 14. und 15. Wahlperiode. Zu den Details dieser Prüfung siehe un-
ten: Punkt 4, S. 31.

6) Koalitionsvertrag, V.1. sowie Anlage 2;
http://www.spd.de/servlet/PB/show/1589444/111105_Koalitionsvertrag.pdf.

7) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75,
84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c) vom 7. 3. 2006,
BT-Drs. 16/813; PlenProt. 16/23, S. 1749 ff..
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2. Die Zustimmungsbedürftigkeit der Bundesgesetze

Gemäß Artikel 50 GG wirken die Bundesländer durch den Bundesrat unter anderem an
der Gesetzgebung des Bundes mit. Hierzu verleiht das Grundgesetz dem Bundesrat eine
Reihe unterschiedlicher Befugnisse8, die sich für die einfache Gesetzgebung aus den
Artikeln 76, 77 GG ergeben9.

Der Bundesrat hat das Recht, eigene Gesetzesvorlagen beim Bundestag einzubringen
(Artikel 76 Abs. 1 GG) und zu Gesetzesvorlagen der Bundesregierung Stellung zu neh-
men (Artikel 76 Abs. 2 GG). Er kann, wenn der Bundestag ein Gesetz beschlossen hat,
den Vermittlungsausschuss anrufen (Artikel 77 Abs. 2 S. 1 GG). Nach Abschluss des
Vermittlungsverfahrens kann er gegen Gesetze, zu denen seine Zustimmung nicht er-
forderlich ist (so genannte Einspruchsgesetze), Einspruch einlegen (Artikel 77 Abs. 3
S. 1 GG). Den Einspruch des Bundesrates kann der Bundestag mit qualifizierter Mehr-
heit (je nach Quorum des Einspruchs mit Mehrheit der Mitglieder oder 2/3-Mehrheit,
vgl. im einzelnen Artikel 77 Abs. 4 GG) zurückweisen und sich damit über den Willen
des Bundesrates hinwegsetzen. Besonders weit reichend sind die Einflussmöglichkeiten
des Bundesrates bei Gesetzen, die seiner Zustimmung bedürfen (so genannte Zustim-
mungsgesetze): Verweigert der Bundesrat in diesem Fall – ggf. nach Durchführung
eines Vermittlungsverfahrens nach Artikel 77 Abs. 2 GG – die Zustimmung, so kommt
das Gesetz nicht zustande. Anders als bei Einspruchgesetzen, hat der Bundesrat bei Zu-
stimmungsgesetzen die Möglichkeit, das vom Bundestag beschlossene Gesetz endgültig
zu Fall zu bringen. 

Der Frage, wann ein Zustimmungs- und wann ein Einspruchsgesetz vorliegt, kommt
daher – insbesondere dann, wenn die politischen Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat
von denen im Bundestag abweichen – erhebliche Bedeutung zu.

2.1. Zustimmungstatbestände

Das Erfordernis einer Zustimmung des Bundesrates zu einem Gesetz ist nach dem
Grundgesetz die Ausnahme10. Der Zustimmung bedürfen Gesetze, wenn das Grundge-
setz dies ausdrücklich vorschreibt (Enumerationsprinzip)11. Ungeschriebene Zustim

8) Vgl. auch BVerfGE 37, 363 [380 f.].
9) Für die Mitwirkung des Bundesrates bei der Verfassungsgesetzgebung vgl. daneben Artikel 79

Abs. 2; zu den Befugnissen im Gesetzgebungsnotstand vgl. Artikel 81 Abs. 1, 2 GG. Modifikationen
erfährt die Beteiligung des Bundesrates auch bei der Haushaltsgesetzgebung; vgl. dazu Artikel 110
Abs. 3 GG.

10) BVerfGE 31, 363 [381]; 105, 313 [339]. 
11) Bundesverfassungsgericht, Gutachten vom 22. 11. 1951, BVerfGE 1, 76 [79]; BVerfGE 48, 127

[129]; Maunz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, 45. Lieferung, 2005, Artikel 77, Rn. 6.
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mungserfordernisse gibt es nicht12. Eine Zustimmungsbedürftigkeit wird auch nicht da-
durch begründet, dass in Länderinteressen eingegriffen wird13. Ausdrückliche Regelun-
gen über die Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen finden sich über das ganze
Grundgesetz verteilt14. Teils beziehen sie sich auf eng umgrenzte Gesetzgebungsmateri-
en (vgl. etwa Einzelheiten des Asylrechts nach Artikel 16a Abs. 2 S. 2, Abs. 3 S. 1 GG
oder die Staatshaftung nach Artikel 74 Abs. 2 GG), teils auf nach allgemeinen Merk-
malen bestimmte Kategorien von Gesetzen (vgl. etwa Artikel 79 Abs. 2, 84 Abs. 1,
104a Abs. 3 S. 2 GG). Wird ein Gesetz von keinem dieser Fälle erfasst, ist es ein Ein-
spruchsgesetz. Nach der Konzeption des Grundgesetzes stellt also das Einspruchsgesetz
den Regelfall, das Zustimmungsgesetz die Ausnahme dar. Tatsächlich aber ist die Zahl
der Zustimmungsgesetze größer als die der Einspruchsgesetze15.

In der Praxis beruht in der großen Mehrzahl der Fälle die Zustimmungsbedürftigkeit
eines Gesetzes auf der Regelung des Artikels 84 Abs. 1 GG über die Ausführung von
Bundesgesetzen durch die Länder (siehe unten: Punkt 2.5, S. 16). Diese Bestimmung
hat sich als „Einfallstor“16 für die Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen er-
wiesen. Die zweitwichtigste Bestimmung zur Begründung der Zustimmungsbedürftig-
keit ist Artikel 105 Abs. 3 GG, der die Steuergesetzgebung betrifft (siehe unten:
Punkt 2.7, S. 24) 17.

12) Zwei in diesem Zusammenhang von einigen Autoren aufgeführte Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts betreffen keine „ungeschriebenen“ Zustimmungstatbestände, sondern vielmehr die
Auslegung ausdrücklich die Zustimmungsbedürftigkeit anordnender Verfassungsbestimmungen; so
überzeugend: Schmidt, Die Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen, Jus 1999, S. 861 [862].

13) Schmidt, Die Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen, JuS 1999, S. 861 [862]; Bryde, in:
Münch/Kunig, Grundgesetzkommentar, Bd. 3, Artikel 77, Rn. 20.

14) Lücke, in: Sachs, GG, Kommentar, 3. Auflage, 2003, Artikel 77 Rn. 13.
15) Siehe oben: Entwicklung des Verhältnisses von Einspruchs- zu Zustimmungsgesetzen, S. 8, sowie

Lücke, in: Sachs, GG, Kommentar, Artikel 77 Rn. 15; Bryde, in: Münch/Kunig, Grundgesetzkom-
mentar, Artikel 77 Rn. 21.

16) Schneider, Die Zustimmung des Bundesrates zu Gesetzen, DVBl. 1953, S. 257.
17) Zur Verteilung der Zustimmungstätbestände im Zeitraum 1981 bis 1999: Dästner, Zur Entwicklung

der Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen seit 1949, ZParl 2001, S. 290 [296]. Zu der
Verteilung in der 14. und 15. Wahlperiode des Deutschen Bundestages siehe unten: Punkt 5.1, S. 39.
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Die Zustimmungstatbestände des Grundgesetzes

1. Artikel 16a Abs. 2 Asyl: sichere Drittstaaten
2. Artikel 16a Abs. 3 Asyl: sichere Herkunftsländer
3. Artikel 23 Abs. 1 Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU
4. Artikel 23 Abs. 7 Bundesratsbeteiligung an Willensbildung des Bundes
5. Artikel 29 Abs. 7 Neugliederung des Bundesgebietes
6. Artikel 74 Abs. 2 Staatshaftung, neu: Beamtenstatus
7. Artikel 74a Beamtenbesoldung und -versorgung
8. Artikel 79 Abs. 2 Grundgesetzänderung
9. Artikel 80 Abs. 2 Gesetze, die bestimmte Rechtsverordnungen ändern
10. Artikel 81 Abs. 1 und 2 Gesetzgebungsnotstand
11. Artikel 84 Abs. 1 Einrichtung der Behörden oder Regelung des Verwaltungsverfah-

rens
12. Artikel 84 Abs. 5 Ermächtigung der BReg zum Erlass von Einzelanweisungen
13. Artikel 85 Abs. 1 Einrichtung der Behörden bei Auftragsverwaltung
14. Artikel 87 Abs. 3 Einrichtung von bundeseigenen Mittel- und Unterbehörden
15. Artikel 87b Abs. 1 Aufgabenübertragung an die Bundeswehrverwaltung und Ermäch-

tigung der Bundeswehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter
16. Artikel 87b Abs. 2 Verteidigung und Zivilschutz
17. Artikel 87c Auftragsverwaltung für Kernenergie
18. Artikel 87d Abs. 2 Auftragsverwaltung für Luftverkehr
19. Artikel 87e Abs. 5 Eisenbahnverkehrsverwaltung
20. Artikel 87f Abs. 1 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
21. Artikel 91a Abs. 2 Gemeinschaftsaufgaben
22. Artikel 96 Abs. 5 Völkerstraftaten
23. Artikel 104a Abs. 3 Leistungsgesetze
24. Artikel 104a Abs. 5 Tragung der Verwaltungsausgaben und Haftung
25. Artikel 104b Abs. 2 Finanzhilfe des Bundes
26. Artikel 105 Abs. 3 Landes- und Gemeinschaftssteuern
27. Artikel 106 Abs. 3 Verteilung der Anteile an der Umsatzsteuer
28. Artikel 106 Abs. 4 Finanzzuweisungen des Bundes
29. Artikel 106 Abs. 5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
30. Artikel 106 Abs. 5a Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
31. Artikel 106 Abs. 6 Gewerbesteuerumlage
32. Artikel 106a Steuerzuschuss für öffentlichen Personennahverkehr
33. Artikel 107 Abs. 1 Finanzausgleich
34. Artikel 108 Abs. 2 bis 7 Finanzverwaltung
35. Artikel 109 Abs. 3 Haushaltsgrundsätze
36. Artikel 109 Abs. 4 Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
37. Artikel 115c Gesetzgebung im Verteidigungsfall
38. Artikel 115k Abs. 3 Rang und Geltung von Notstandsbestimmungen
39. Artikel 115l Aufhebung außerordentlicher Maßnahmen und Friedensbeschluss
40. Artikel 120a Abs. 1 Lastenausgleich
41. Artikel 134 Abs. 4 Rechtsnachfolge in das Reichsvermögen
42. Artikel 135 Abs. 5 Rechtsnachfolge nicht mehr bestehender Länder und Körper-

schaften
43. Artikel 135a Alte Verbindlichkeiten
44. Artikel 143a Abs. 3 Eisenbahnverkehrsverwaltung
45. Artikel 143b Abs. 2 Umwandlung der Deutschen Bundespost
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2.2. Zustimmungsfreie- und zustimmungsbedürftige Regelungen in einem
Gesetz und dessen Aufspaltung

Enthält ein Gesetz auch nur eine einzige zustimmungsbedürftige Regelung, so bedarf
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Gesetz als Ganzes, also
einschließlich seiner zustimmungsfreien Bestandteile, der Zustimmung des Bundesra-
tes18. Bei verweigerter Zustimmung können auch die nicht zustimmungsbedürftigen
Teile des Gesetzes nicht in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert,
mit „Bundesgesetz“ in dem die Zustimmungsbedürftigkeit anordnenden Artikel 84
Abs. 1 GG sei nicht – wie etwa mit „Gesetz“ in Artikel 100 Abs. 1 GG – die einzelne
Norm, sondern das Gesetz als gesetzgebungstechnische Einheit gemeint. Dies folge vor
allem aus Artikel 78 GG. Das „vom Bundestag beschlossene Gesetz“ (Artikel 78) sei
das durch einen Gesetzesbeschluss des Bundestages zu einer Einheit zusammengefasste
Gesetz. Dieses Gesetz komme zustande, wenn der Bundesrat zustimmt19. Wenn man
zwischen zustimmungsbedürftigen und nicht zustimmungsbedürftigen Teilen eines Ge-
setzes differenzieren wollte, entstünden verfahrenstechnische Schwierigkeiten20. Denn
bei dieser Betrachtung käme bei Verweigerung der Zustimmung des Bundesrates zu den
organisations- und verfahrensrechtlichen Vorschriften eines Gesetzes, also durch eine
einseitige Entscheidung des Bundesrates, ein vom Bundestag möglicherweise so nicht
gewolltes „Teilgesetz“ zustande; daher komme eine separate Ausfertigung und Verkün-
dung der materiell-rechtlichen Teile eines Gesetzes nicht in Betracht. Schon aus verfah-
renstechnischen Gründen müsse sich das Zustimmungserfordernis stets auf das gesamte
Gesetz und nicht nur auf seine zustimmungspflichtigen Elemente beziehen21. Da der
Bundesrat hiernach seine Zustimmung immer dem Gesetz als gesetzgebungstechnischer
Einheit und nicht nur einzelnen Vorschriften erteilt, wird man ihm auch die Befugnis
zuerkennen müssen, das Gesetz seinem ganzen Inhalt nach zu prüfen und gegebenen-
falls seine Zustimmung auch deshalb zu verweigern, weil er nur mit an sich zustim-
mungsfreien Vorschriften nicht einverstanden ist. Der Bundesrat erhält durch dieses
weit reichende Zustimmungserfordernis – über den eigentlichen Schutzzweck der die
Zustimmungsbedürftigkeit jeweils auslösenden Norm hinaus22 – einen erheblichen Ein-
fluss auch auf den materiellen Inhalt von Bundesgesetzen23.

18) BVerfGE 1, 76 [79]; 8, 274 [294]; 24, 184 [195]; 37, 363 [381]; 55, 274 [318 f.]; 105, 313 [339].
Ebenso die heute ganz herrschende Lehre: vgl. Bryde, in: Münch/Kunig, Grundgesetzkommentar,
Artikel 77 Rn. 21; Henneke/Ruge, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Kommentar, 2004, Artikel 84
Rn. 10; Maunz, Rechtsfragen im Bereich von Zustimmungsgesetzen, BayVBl. 1982, S. 353 [354].

19) BVerfGE 8, 274 [294 f.].
20) BVerfGE 8, 274 [295].
21) Achterberg, Systemverschiebung statt Mitverantwortung als Grund für die Zustimmungsbedürftig-

keit von Gesetzen, DÖV 1975, S. 158 [159].
22) Lepa, Probleme der Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen, DVBl. 1974, S. 399 [405].
23) BVerfGE 55, 274 [319].
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Dem Bundestag bleibt es freilich unbenommen, durch Aufteilung eines Gesetzesvor-
habens in ein zustimmungsfreies und ein zustimmungsbedürftiges Gesetz die Ausdeh-
nung der Zustimmungsbedürftigkeit auf das gesamte Vorhaben zu vermeiden24. So kön-
nen Gesetze, die wegen Artikel 84 Abs. 1 GG zustimmungsbedürftig sind, in ein Gesetz
mit ausschließlich materiell-rechtlichen Vorschriften und eines, mit dem das Verwal-
tungsverfahren geregelt werden soll, aufgeteilt werden. Dies ergibt sich nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts daraus, dass die Zustimmungsbedürftigkeit
von Gesetzen nach dem Grundgesetz die Ausnahme ist. Verzichte der Bundesgesetzge-
ber in einem Gesetz auf verwaltungsverfahrensrechtliche Regelungen, entspreche dies
gerade dem Modell der verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund
und Ländern nach Artikel 83 und Artikel 84 GG25.

2.3. Änderung von zustimmungsbedürftigen Gesetzen

Umstritten ist die Frage, ob jede nachträgliche Änderung eines mit Zustimmung des
Bundesrates ergangenen Gesetzes seinerseits zustimmungsbedürftig ist. Der Bundesrat
vertritt diese Auffassung26: Durch seine Zustimmung übernehme er die Verantwortung
für das gesamte Gesetzeswerk, also auch für diejenigen Regelungen, die isoliert be-
trachtet nicht schon als solche zustimmungsbedürftig wären. Änderungsgesetz und zu
änderndes Gesetz seien aufeinander bezogen, daher berühre jede Gesetzesänderung die-
se Verantwortung. Zudem verlange die Normenhierarchie, dass eine Norm bestimmten
Rechtsranges (zustimmungsbedürftiges Gesetz) nur durch eine gleichen oder höheren
Ranges verändert werden könne27.

Für das Bundesverfassungsgericht ist nicht jedes Gesetz, das ein Zustimmungsgesetz
ändert, schon aus diesem Grunde zustimmungsbedürftig. Erforderlich sei vielmehr, dass
die Änderung als solche der Zustimmung des Bundesrates unterliegt28. Unproblematisch
ist dies bei einem so genannten Artikelgesetz, das aus einer Mehrzahl von Einzelgeset-
zen besteht, die ohne weiteres auch einzeln hätten beschlossen werden können: Enthält
eines der Teilgesetze eine zustimmungsbedürftige Bestimmung, bedarf das gesamte
Artikelgesetz der Zustimmung des Bundesrates. Soll später nur eines der in sich selbst-
ständigen Teilgesetze, das keine zustimmungsbedürftige Regelung enthält, geändert
werden, so ist nicht einsehbar, warum hierfür die Zustimmung des Bundesrates erfor-
derlich sein soll.

24) BVerfGE 34, 9 [28]; 37, 363 [379 ff.]; 39, 1 [35]; 55, 274 [319]; 75, 108 [150]; 105, 313 [338].
25) BVerfGE 105, 313 [339].
26) BRats-Drs. 594/73. 
27) Vgl. auch: Ossenbühl, Die Zustimmung des Bundesrates beim Erlass von Bundesrecht, Archiv des

öffentlichen Rechts (AöR) 99 (1973/74), S. 369 [424 f.].
28) BVerfGE 37, 363 [379 ff.]; 48, 127 [178]; 105, 313 [333].
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Aber auch ein einzelnes Gesetz, das z.B. wegen einer Regelung des Verwaltungsverfah-
rens nach Artikel 84 Abs. 1 GG der Zustimmung des Bundesrates bedurfte, kann zu-
stimmungsfrei geändert werden. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
bedarf das Änderungsgesetz nur dann der Zustimmung, wenn durch dieses Neuerungen
in Kraft gesetzt werden sollen, die weiteren, nicht ausdrücklich geänderten Vorschriften
über das Verwaltungsverfahren eine wesentlich andere Bedeutung und Tragweite ver-
leihen, die von der früher erteilten Zustimmung ersichtlich nicht mehr umfasst wer-
den29. Diese Entscheidung erging nicht einstimmig, drei Richter gaben ein abweichen-
des Votum ab30. Im Ergebnis erscheint das Mehrheitsvotum des Bundesverfassungsge-
richts überzeugender. Jedenfalls wenn das Gesetzesvorhaben hätte aufgeteilt werden
können in ein zustimmungsfreies und ein zustimmungsbedürftiges Gesetz, lässt sich
kaum begründen, warum bei der Änderung der rein zustimmungsfreien Teile des Vor-
habens nun dem Bundesrat ein erweitertes Mitwirkungsrecht erwachsen sollte.

Auch ein Gesetz, das den Personenkreis, auf den eine zustimmungsbedürftige Norm
anzuwenden ist, erweitert, bedarf nicht schon deswegen der Zustimmung des Bundes-
rates. Das Bundesverfassungsgericht hielt die Bestimmung im Lebenspartnerschaftsge-
setz vom 16. Februar 200131, nach der die Ausländerbehörden jetzt auch ausländischen
Lebenspartnern eines Ausländers für die Herstellung und Wahrung der lebenspartner-
schaftlichen Gemeinschaft eine Aufenthaltsgenehmigung erteilen können, nicht für zu-
stimmungsbedürftig, da die Aufgabe der Ausländerbehörde zwar eine quantitative Meh-
rung, nicht aber einen anderen Inhalt erfahren habe32.

2.4. Aufhebung, Verlängerung und Ergänzung zustimmungsbedürftiger
Gesetze

Die bloße Aufhebung zustimmungsbedürftiger Normen ist in der Regel nicht zustim-
mungsbedürftig. Im Falle des Artikel 84 Abs. 1 GG fehlt es für die Aufhebung einer
Regelung des Verwaltungsverfahrens an der Zustimmungsbedürftigkeit, weil diese das
Verwaltungsverfahren nicht „regelt“, sondern „entregelt“; durch die Aufhebung wird zu
dem vom Grundgesetz vorgesehenen Grundsatz zurückgekehrt, nach welchem die Län-
der für das Verwaltungsverfahren zuständig sind.

Umstritten ist, ob die Aufhebung von Gesetzen über Steuern, deren Aufkommen den
Ländern wenigstens zum Teil zufließt, nach Artikel 105 Abs. 3 GG zustimmungsbe-
dürftig ist. Für die Zustimmungsbedürftigkeit wird angeführt, durch die Abschaffung
seien Länderinteressen berührt und auch die Abschaffung sei eine Regelung i.S. des

29) BVerfGE 37, 363 [383]; 48, 127 [180].
30) Vgl. das Sondervotum der Richter Schlabrendorff, Geiger und Rinck, in: BVerfGE 37, 363 [401 ff.].
31) BGBl. I S. 266. 
32) BVerfGE 105, 313 [333]. 
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Artikel 105 Abs. 3 GG33. Dagegen spricht, dass die Rechtfertigung für die Zustim-
mungsbedürftigkeit der Erhebung von Steuern in der besonderen Intensität des Eingriffs
in die Rechte der Bürger liegen könnte. Die Rücknahme dieses Eingriffs bedarf keiner
vergleichbaren Absicherung. 

Die Verlängerung der Geltungsdauer von Zustimmungsgesetzen ist stets zustim-
mungsbedürftig34. Ergänzungsgesetze zu Zustimmungsgesetzen folgen den allgemei-
nen Regeln, sind also jeweils aus sich heraus zu beurteilen.

2.5. Artikel 84 Abs. 1 GG (Regelung des Verwaltungsverfahrens durch
Bundesgesetz): Begrenzung der Zustimmungsbedürftigkeit

2.5.1. Bisherige Regelung

Die Vorschrift des Artikels 84 Abs. 1 GG setzt sich nach geltendem Recht aus drei
Komponenten zusammen:

� aus der Grundregel, wonach die Regelung der Behördeneinrichtung und des Ver-
waltungsverfahrens im Bereich der Ausführung von Bundesgesetzen durch die
Länder deren Sache ist,

� aus der Ermächtigung des Bundesgesetzgebers, die Behördeneinrichtung und das
Verwaltungsverfahren der Länder selbst zu regeln und

� dem Erfordernis der Zustimmung des Bundesrats, wenn der Bundesgesetzgeber von
dieser Ermächtigung Gebrauch macht.

Damit wird klargestellt, dass auch dann, wenn die Länder Bundesrecht als eigene An-
gelegenheit ausführen – was nach Artikel 83 GG der Regelfall ist –, sie grundsätzlich
für Organisation und Verfahren der Landesbehörden zuständig bleiben. Die Norm be-
stätigt die aus Artikel 30 GG folgende Organisationsgewalt der Länder für den Bereich
des landeseigenen Vollzugs von Bundesgesetzen35. Dieser Grundsatz wird einge-
schränkt, indem Artikel 84 Abs. 1 2. HS GG eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes
zum Erlass eigener, für die Landesverwaltung geltende Organisations- und Verfahrens-
regelungen begründet36. Solche Gesetze bedürfen dann aber der Zustimmung des Bun-
desrates. Das Zustimmungserfordernis soll – in den Worten des Bundesverfassungsge-
richts – „die Grundentscheidung der Verfassung zugunsten des föderalistischen Staats-
aufbaus mit absichern und verhindern, dass Systemverschiebungen im bundesstaatli-
chen Gefüge im Wege der einfachen Gesetzgebung herbeigeführt werden“37. Es geht
also darum, die in der Regelungsbefugnis des Bundesgesetzgebers nach Artikel 84

33) Schmidt, Jus 1999, 861 [867]. Es könnte allerdings polemisch gefragt werden, ob dann auch schon
der Verzicht auf Einführung einer neuen Steuer der Zustimmung des Bundesrates bedürfen soll.

34) BVerfGE 8, 274 [287 ff.].
35) Lerche, in: Maunz/Dürig, GG, Kommentar, Artikel 84, Rn. 12 f.
36) Lerche, in: Maunz/Dürig, GG, Kommentar, Artikel 84, Rn. 14.
37) BVerfGE 55, 274 [319]; 105, 313 [331].



- 17 -

Abs. 1 2. HS GG liegende Einschränkung der Organisationshoheit der Länder durch die
Notwendigkeit einer Mitwirkung des Bundesrates wenigstens partiell zu kompensie-
ren38.

Zustimmungsbedürftig nach Artikel 84 Abs. 1 GG ist ein Bundesgesetz hiernach dann,
wenn es eine Regelung über die Einrichtung der Behörden oder das Verwaltungsverfah-
ren trifft und diese Regelung sich auf die Ausführung von Bundesrecht durch die Län-
der als eigene Angelegenheit bezieht.

2.5.1.1. Einrichtung der Behörden

Unter „Einrichtung der Behörden“ ist zunächst die Errichtung der Behörden zu verste-
hen, aber auch die Festlegung ihrer näheren Aufgabenkreises39. Bei den einzurichtenden
Behörden muss es sich um Landesbehörden handeln, denn Artikel 84 GG regelt den
Bereich des landeseigenen Vollzugs von Bundesrecht40. In gewissen Grenzen erstreckt
sich die Befugnis des Bundes auch auf die Einrichtung von kommunalen Behörden.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erlaubt Artikel 84 Abs. 1 GG
allerdings nicht schlechthin die Zuweisung von Aufgaben an die Gemeinden als Selbst-
verwaltungsaufgaben. Das Grundgesetz weise die Materie des Kommunalrechts nicht
dem Bund zu, sondern belasse sie ausschließlich den Ländern. Dementsprechend sei
eine derartige Einschaltung von Gemeinden in den Vollzug von Bundesrecht durch den
Bundesgesetzgeber nur in Form punktueller Annexregelungen für den wirksamen Voll-
zug der materiellen Bestimmungen des Gesetzes zulässig41. In der Praxis zählen folgen-
de Bereiche zu dem Merkmal „Einrichtung von Behörden“:

� Maßnahmen, die das innere Gefüge der Landesbehörden betreffen, wie z.B. Rege-
lungen über die hierarchische oder kollegiale Gliederung der Verwaltung; 

� die Mitwirkung ehrenamtlich tätiger Bürger; 

� Vorbildung, Ausbildung und Beurteilung des Personals sowie 

� personelle Besetzung42.

Umstritten ist, ob hierzu auch Bestimmungen über die Zuständigkeit von Landesbehör-
den einer bestimmten Verwaltungsstufe gehören. Dies wird zwar vom Bundesrat43 und

38) Lepa, DVBl. 1974, 399 [405].
39) BVerfGE 105, 313 [331]; Lerche, in: Maunz/Dürig, GG, Artikel 84 Rn. 25.
40) Broß, in: Münch/Kunig, Grundgesetzkommentar, Bd. 3, Artikel 84 Rn. 13.
41) BVerfGE 77, 288 [299]; 22, 180 [209f.].
42) Henneke/Ruge, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Kommentar, Artikel 84, Rn. 6.
43) Vgl. BRats-Drs. 616/89 zu § 340 k III HGB.
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von einem Teil des Schrifttums44 bejaht, läuft allerdings nach anderer Ansicht auf eine
unzulässige extensive Auslegung des Merkmals „Behördeneinrichtung“ hinauslaufen45.

2.5.1.2. Regelungen des Verwaltungsverfahrens

Unter Regelungen des Verwaltungsverfahrens i.S. des Artikel 84 Abs. 1 GG sind
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gesetzliche Bestimmungen zu
verstehen, „die die Tätigkeit der Verwaltungsbehörden im Blick auf die Art und Weise
der Ausführung des Gesetzes einschließlich ihrer Handlungsformen, die Form der be-
hördlichen Willensbildung, die Art der Prüfung und Vorbereitung der Entscheidung,
deren Zustandekommen und Durchführung und Durchsetzung sowie verwaltungsinterne
Mitwirkungs- und Kontrollvorgänge in ihrem Ablauf regeln“46. Hierunter fallen „alle
Vorschriften, die den Weg und die Form der Willensbildung der Verwaltung bei der
Gesetzesausführung betreffen, von der Vorbereitung und dem Beginn des Verwaltungs-
handelns bis hin zur Entscheidung selbst und deren Durchsetzung ggf. im Wege der
Vollstreckung sowie der Entscheidungskontrolle im Bereich der Verwaltung47.

Vom Bundesverfassungsgericht sind als „Regelungen des Verwaltungsverfahrens“ unter
anderen folgende Bestimmungen angesehen worden:

� Bestimmungen über Antragserfordernisse48; nicht aber die bloße Festlegung, dass
eine Erklärung gegenüber einer Behörde abgegeben werden muss, wenn offen
bleibt, welche Behörde für die Entgegennahme der Erklärung zuständig ist49;

� Form- und Fristvorschriften50; aber nicht die Formvorschriften über die Abgabe von
Willenserklärungen Privater, wenn weder ein besonderes Anmeldeverfahren vorge-
sehen noch bestimmt wird, wie die Mitwirkung der zuständigen Behörde auszuge-
stalten ist51,

� Regelungen über die Beweiserhebung sowie Offenbarungs- und Verwertungsver-
bote52,

� Verwaltungsgebühren53,
� Zustellungsvorschriften54,
� Zustimmungserfordernisse55,

44) Lerche, in: Maunz/Dürig, GG, Kommentar, Artikel 84 , Rn. 24.
45) Vgl. Lepa, DVBl. 1974, S. 399 [405].
46) BVerfGE 55, 274 [320 f.].
47) Schmidt, Jus 1999, S. 861 [863 f.].
48) BVerfGE 37, 363 [385 f.]; 24, 184 [195].
49) BVerfGE 105, 313 [332].
50) BVerfGE 24, 184 [195].
51) BVerfGE 105, 313 [332].
52) BVerfGE 55, 274 [322 ff.].
53) BVerfGE 26, 281 [298].
54) BVerfGE 8, 274 [294].
55) BVerfGE 1, 76 [79].
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� Verkündungsvorschriften56.

2.5.1.3. „Doppelgesichtige“ Normen

Eine beachtliche Zahl von Normen enthält sowohl Vorschriften mit materiell-
rechtlichem Inhalt als auch Regelungen des Verwaltungsverfahrens. Diese Bestimmun-
gen lösen unabhängig von ihrem materiell-rechtlichen Inhalt generell die Zustim-
mungsbedürftigkeit aus57. Beispiel einer solchen Doppelnorm ist das Antragserforder-
nis: Die Geltendmachung eines Anspruchs auf eine Geldleistung oder die Erteilung ei-
ner Genehmigung setzt in der Regel voraus, dass der Bürger einen Antrag stellt. Dieser
Antrag ist einerseits Bedingung für das Entstehen eines materiell-rechtlichen An-
spruchs, andererseits löst er das Verwaltungshandeln im Einzelfall aus58. Auch sonst
gibt es eine enge Verzahnung zwischen materiellem und prozessualem Recht. Die Aus-
gestaltung des Verfahrens ist oft ergebnisrelevant für den Gehalt einer materiellen Re-
gelung. Materielles Recht und Verfahren bedingen sich gegenseitig. Eine saubere Tren-
nung zwischen dem materiellen Recht auf der einen und Organisations- und Verfahrens-
recht, das seiner Ausführung dient, auf der anderen Seite, ist in der Praxis unmöglich. 

2.5.2. Änderungsvorschlag

Nach dem Vorschlag für eine Neuformulierung des Artikel 84 Abs. 1 GG liegt wie
bisher die Organisation der Behörden und des Verwaltungsverfahrens bei der Ausfüh-
rung von Bundesgesetzen durch die Länder als eigene Angelegenheit grundsätzlich in
der Kompetenz der Länder, wobei der Bund das Recht hat, durch Bundesgesetz selbst
die Behördenorganisation und das Verwaltungsverfahren zu bestimmen. In Abweichung
zur bisherigen Regelung kann die Behördenorganisation und das Verwaltungsverfahren
durch Bundesgesetz zustimmungsfrei bestimmt werden, wenn der Bund duldet, dass
die Länder hiervon abweichende Regelungen treffen (Abweichungsgesetzgebung, siehe
unten: Punkt 3.2.3, S. 27). Will der Bundesgesetzgeber abweichendes Länderverfah-
rensrecht verhindern, kann er dies durch Bundesgesetz erreichen, das allerdings der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf.

Damit ist auch die Regelung von Verfahren und Behördenorganisation durch den Bun-
desgesetzgeber zukünftig grundsätzlich zustimmungsfrei. In diesem Fall sind die Län-
der befugt, von dieser bundesgesetzlichen Regelung abzuweichen. Den Ländern wird
ein „Zugriffsrecht“ eingeräumt. Da es den Ländern durch diese Möglichkeit offen steht,
eine eigene, vom Bundesgesetz abweichende Organisation zu schaffen, entfällt als Kon-
sequenz daraus das Zustimmungserfordernis des Bundesrates, da auch keine Belange

56) BVerfGE 65, 283 [298].
57) BVerfGE 55, 274 [321].
58) Schmidt, Die Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen, Jus 1999, 861 [863 f.]. Einschränkend

aber: BVerfGE 105, 313 [332].
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der Länder berührt werden. Tritt jedoch der Fall ein, dass aufgrund besonderer Umstän-
de das Bedürfnis nach einer bundeseinheitlichen Regelung des Verwaltungsverfahrens
ohne Abweichungsmöglichkeit besteht, wird dem Bund nach der neuen Regelung die
Möglichkeit eingeräumt, ein bundeseinheitliches Verwaltungsverfahren ohne Abwei-
chungsmöglichkeit für die Länder, zu regeln. Da durch das zwingend bundeseinheitliche
Verfahren ohne Abweichungsmöglichkeit Länderinteressen betroffen sind, soll ein sol-
ches Gesetz konsequenterweise zustimmungspflichtig sein.

2.5.3. Auswirkung der Neufassung

Entscheidend für die Bewertung des Änderungsvorschlages ist, inwiefern der Bund
Handlungsfähigkeit dadurch zurückerhält, dass die Zustimmungsbedürftigkeit von Bun-
desgesetzen abnimmt. 

Zu berücksichtigen ist, dass der gegenwärtige Umfang des Zustimmungsrechts sich
nicht allein aus dem bestehenden Artikel 84 Abs. 1 GG selbst ergibt, sondern auch Er-
gebnis der Tendenz des Bundesgesetzgebers ist, Behördeneinrichtung und Verwal-
tungsverfahren gleich mit zu regeln. Dem Bundestag stand bisher schon prinzipiell die
Möglichkeit offen, sich bei der Gesetzgebung darauf zu beschränken, materiell-
rechtliche Regelungen zu beschließen und es den Ländern zu überlassen, das Verwal-
tungsverfahren zu regeln. Zukünftig soll er zwar auch dies zustimmungsfrei regeln kön-
nen, jedoch nur unter Hinnahme der Abweichungsmöglichkeit. Daher fragt es sich, wo
der Unterschied liegt, wenn er zukünftig ein einheitliches Verwaltungsverfahren auch
nur mit Zustimmung des Bundesrates sicherstellen kann.

Die Beschränkung von Bundesgesetzen auf rein materiell-rechtliche Regelungen hat in
der Praxis nur begrenzt funktioniert. Zum einen liegt dies an der schwierigen Abgrenz-
barkeit von materiell-rechtlichen und prozessualen Regeln, insbesondere wegen der
„doppelgesichtigen“ Normen (siehe oben: Punkt 2.5.1.3, S. 19). Zum andern hängt die
Verfassungsmäßigkeit von materiell-rechtlichen Regelungen bisweilen erheblich von
der verfahrensmäßigen und organisatorischen Ausgestaltung des Gesetzesvollzuges ab.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung die Figur des „Grund-
rechtsschutzes durch Verfahren“ und den Gedanken des „Grundrechtsschutzes durch
Organisation“ entwickelt59. Der Staat ist demnach verpflichtet, die Einhaltung und
Verwirklichung der materiellen Grundrechte durch Organisations- und Verfahrensre-
gelungen sicherzustellen. Kann das materielle Recht den Schutz eines grundrechtlich
gewährleisteten Gutes nicht oder nicht ausreichend bereit stellen, weil es Interpretati-
onsspielraum lässt und sich unbestimmter Rechtsbegriffe bedient, um flexibel auf die

59) BVerfGE 37, 132 [141, 148]; 39, 276 [294]; 44, 105 [119 f.]; 45, 422 [430 ff.]; 46, 325 [334]; 49,
220 [225]; 51, 324; 52, 214 [219]; 53, 30 [65]; 61, 1 [44, 49]; 69, 315 [355 ff.]; 73, 280 [296]; 90, 60
[96].
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konkreten Umstände des Einzelfalles angemessen anwendbar zu sein, müssen Verfah-
rensvorkehrungen dieses Defizit ausgleichen. In diesen Fällen kann sich der Gesetzge-
ber nicht auf die materiellrechtlichen Regelungen beschränken und auf das Organisa-
tions- und Verfahrensrecht verzichten. Zukünftig wird der Bund Gesetze, die auch den
notwendigen Grundrechtsschutz durch Verfahren gewährleisten, zustimmungsfrei erlas-
sen können.

Offen ist, ob sich die Abweichungsbefugnis der Länder lediglich auf die rein verfah-
rens- oder organisationsrechtlichen Regelungen beschränkt oder sich auch auf die „dop-
pelgesichtigen“ Normen (siehe oben: Punkt 2.5.1.3, S. 19) erstrecken wird. Der Gesetz-
entwurf enthält keine Aussage zu dieser Frage. Enthält ein Bundesgesetz sowohl Vor-
schriften mit materiell-rechtlichem Inhalt als auch Regelungen des Verwaltungsverfah-
rens, so ist der Kern der Länderhoheit betroffen, was zu der vom Bundesverfassungsge-
richt angesprochenen „Systemverschiebung“ im bundesstaatlichen Gefüge führen
könnte, die durch das Zustimmungsbedürfnis nach dem alten Artikel 84 Abs. 1 GG ab-
gewehrt werden sollte60.

Soweit die in dem Bundesgesetz vorgesehenen Verfahrens- und Organisationsregelun-
gen notwendig sind, um den gebotenen Grundrechtsschutz zu gewährleisten, sind den
Ländern unmittelbar durch das Grundgesetz Grenzen in den Abweichmöglichkeiten
gesetzt. Für den Grundrechtsschutz ist es unerheblich, ob die organisatorischen und pro-
zeduralen Vorkehrungen durch Landes- oder durch Bundesrecht getroffen werden. In-
soweit würde nicht das Bundesgesetz gegen die Verfassung verstoßen, sondern ggf. das
von dem (ausreichenden) Bundesgesetz abweichende Landesrecht. Das verfassungs-
rechtliche Risiko, den notwendigen Grundrechtsschutz durch Verfahren nicht mehr zu
gewährleisten, trügen die abweichenden Landesgesetze, ohne die bundesrechtliche Re-
gelung in Frage zu stellen. Allerdings ist der Fall denkbar, dass ein bundesgesetzliches
Anliegen in einem Land nicht durchgesetzt werden könnte, weil das Land das erforder-
liche Verfahren nicht gewährleistet hat. Dieses Problem besteht allerdings heute schon
beim Gesetzesvollzug.

Es gibt jedoch Bereiche, die keine Abweichung dulden. Das ist dann der Fall, wenn der
Regelungszweck gerade mit der Bundeseinheitlichkeit steht und fällt. Soll z.B. eine den
Gesetzesvollzug begleitende Datenerhebung die Gesetzesevaluierung ermöglichen, er-
füllt sie nur ihren Zweck, wenn sie einheitlich durchgeführt wird.

Die Länder werden aller Voraussicht nach nicht sehr häufig geneigt sein, von der Mög-
lichkeit, abweichendes Organisations- oder Verfahrensrecht zu erlassen, Gebrauch zu

60) BVerfGE 55, 274 [319].
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machen. Daher dürfte das Bedürfnis des Bundesgesetzgebers, eine Abweichung durch
Landesrecht auszuschließen, nicht der Regelfall sein.

2.6. Artikel 104a Abs. 4 GG (Kostenfolgen für die Länder): Neuer Zustim-
mungstatbestand

Anders als bei der Neuregelung des Artikel 84 Abs. 1 GG sollen mit dem neuen Arti-
kel 104a Abs. 4 GG die Mitwirkungsrechte des Bundesrates nicht vermindert, sondern
erweitert werden.

Zukünftig sollen alle Bundesgesetze, welche die Länder 

� als eigene Angelegenheiten ausführen oder 

� im Auftrag des Bundes ausführen, weil der Bund die Hälfte der Ausgaben oder
mehr trägt, 

der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, wenn sie Pflichten der Länder zur Er-
bringung von Geldleistungen oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten
begründen.

2.6.1. Bisherige Regelung

Die Länder tragen die Kosten nicht nur dann, wenn sie Landesgesetze ausführen. Sie
haben grundsätzlich auch dann die Kosten zu tragen, wenn sie aufgrund ihrer Verwal-
tungskompetenz Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten ausführen (Artikel 104a
Abs. 1 GG). Das gilt nicht nur für die Verwaltungsausgaben, also die Kosten für Perso-
nal und Einrichtung der Verwaltung, sondern auch für die so genannten Zweckausga-
ben. Diese entstehen durch die Erfüllung der eigentlichen Verwaltungsaufgaben, insbe-
sondere durch Zahlung von Geld oder die Erbringung von Sachleistungen an Dritte,
umfassen aber z.B. auch die Bau- und Unterhaltungskosten in der Fernstraßenverwal-
tung61. Handeln die Länder hingegen im Auftrag des Bundes (Artikel 85 GG), so trägt
der Bund die sich daraus ergebenden Zweckausgaben (Artikel 104a Abs. 2 GG). 

Nach Artikel 104a Abs. 3 GG kann der Bundesgesetzgeber von dem Grundsatz, dass die
Länder die Zweckausgaben für die Ausführung von Bundesgesetzen als eigene Angele-
genheiten zu tragen haben, abweichen. Die bundesgesetzlich angeordneten Geldlei-
stungen können ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden; für Sachleistungen
gilt diese Kostentragungsbefugnis des Bundes nicht62.

61) Zum Begriff der Ausgaben im Sinne des Artikel 104a Abs. 1 GG vgl. Hellermann, in: Man-
goldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz, 5. Auflage, 2005, Artikel 104a Rn. 46 f.; Heint-
zen, in: Münch/Kunig, Grundgesetzkommentar, Bd. 3, Artikel 104a Rn. 19. 

62) Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, Kommentar, Artikel 104a Rn. 33. So sieht es auch die Begründung zu
dem vorgeschlagenen neuen Artikel 104a Abs. 4 GG, BT-Drs. 16/813, S. 18.
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Zur Wahrung der finanziellen Interessen der Länder ist nach derzeitiger Rechtslage die
Zustimmung des Bundesrates zu solchen Bundesgesetzen erforderlich, die Geldlei-
stungspflichten der Länder auslösen, wenn sie ein Viertel der damit verbundenen
Zweckausgaben oder mehr tragen63. Dieses Zustimmungserfordernis gilt nicht für Bun-
desgesetze, welche die Länder zur Gewährung von Sachleistungen verpflichten64. Dies
folgt aus der fehlenden Möglichkeit des Bundes, die hierfür anfallenden Ausgaben zu
übernehmen und damit die Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes abzuwenden.

2.6.2. Änderungsvorschlag

Nach dem vorgeschlagenen neuen Absatz 4, der an die Stelle des bisherigen Absatzes 3
tritt, sollen Bundesgesetze immer dann zustimmungsbedürftig sein, wenn sie Pflichten
der Länder zur Erbringung von Geldleistungen oder geldwerten Sachleistungen gegen-
über Dritten begründen.

In der Begründung zu diesem Vorschlag wird erläutert, es gehe bei dieser Regelung wie
bisher darum, die Zustimmungsbedürftigkeit an die Kostenfolge für die Länder zu
knüpfen, allerdings mit dem Unterschied, dass zukünftig nicht erst bei einem Länder-
anteil von einem Viertel und mehr die Zustimmungsbedürftigkeit ausgelöst wird. Nach
der Intention des Entwurfs sollen Bundesgesetze erst dann zustimmungsfrei bleiben,
wenn der Bund die Ausgaben vollständig übernimmt65. Der vorgeschlagene Gesetzes-
text ist interpretationsbedürftig: Auch wenn ein Bundesgesetz bestimmt, dass der Bund
den Ländern die Zweckausgaben für eine bestimmte Aufgabe erstattet, werden in der
Regel im Verhältnis zu den anspruchsberechtigten Bürgern die Länder verpflichtet. Das
bedeutet: Nach dem bisherigen Formulierungsvorschlag für Artikel 104a Abs. 4 GG
wäre ein Bundesgesetz auch dann zustimmungsbedürftig, wenn der Bund den Ländern
die Kosten, die ihnen aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Dritten entstehen, voll-
ständig erstattet. Dies widerspricht klar der an mehreren Stellen der Gesetzesbegrün-
dung ausdrücklich formulierten Intention des Gesetzesentwurfs. Verfassungsrechtlich
problematisch ist diese Unschärfe des Gesetzestextes trotz eindeutiger Begründung, da
die Gesetzesbegründung nicht Gegenstand der Beschlussfassung des Bundestages ist.
Ihr kommt nur bei der Auslegung des Gesetzestextes Bedeutung zu, da sie ein Indiz für
den Willen des Gesetzgebers sein kann. Zu empfehlen ist eine Änderung des Gesetzes-
textes66.

63) Wegen der Einzelheiten siehe: Hellermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundge-
setz, Artikel 104a Rn. 95 ff.

64) Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, Kommentar, Artikel 104a Rn. 33.
65) Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/813, S. 18. 
66) Der Gesetzestext könnte wie folgt ergänzt werden: „… wenn sie Pflichten der Länder zur Erbrin-

gung von Geldleistungen oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten begründen und den
Ländern die daraus entstehenden Ausgaben nicht erstattet werden.“
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Nach der Gesetzesbegründung ist nicht abschließend geklärt, was unter der Begründung
von Pflichten der Länder zur Erbringung von geldwerten Sachleistungen gegenüber
Dritten verstanden werden soll. Die Gesetzesbegründung verlangt zwar einerseits die
Vergleichbarkeit einer Dienstleistung mit Geld- bzw. geldwerten Sachleistungen. Dies
spricht dafür, darunter nur Zuwendungen bzw. Dienstleistungen mit Zuwendungscha-
rakter zu verstehen. Andererseits soll diese Vergleichbarkeit bestehen, wenn „einem
Dritten Vorteile gewährt oder sonstige Maßnahmen gegenüber Dritten veranlasst“ wer-
den67. Wird „sonstige Maßnahmen gegenüber Dritten“ isoliert betrachtet – so wird je-
denfalls von einigen befürchtet –, könnten hierunter auch die bundesgesetzlich angeord-
nete Verkehrsüberwachung gesehen werden. Eine solch weite Auslegung ließe sich aber
nicht mehr mit dem vorgeschlagenen Gesetzestext vereinbaren. Sie wäre auch nicht
sinnvoll eingrenzbar und in der Praxis schlechterdings nicht handhabbar. Gegen diese
weite Auslegung sprechen auch die in der Begründung genannten Fälle, in denen die
Zustimmung des Bundesrates erforderlich sein soll (siehe im Einzelnen unten:
Punkt 4.4.1, S. 35).

2.7. Artikel 105 Abs. 3 GG (Steuergesetzgebung): keine Änderung

Die in der Verfassungspraxis zweitbedeutsamste Bestimmung zur Begründung der Zu-
stimmungsbedürftigkeit eines Bundesgesetzes ist Artikel 105 Abs. 3 GG. Danach be-
dürfen alle Gesetze über Steuern der Zustimmung des Bundesrates, deren Aufkommen
den Ländern oder den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließen.
Das sind nach Artikel 106 GG die meisten der ertragreichen Steuerarten, insbesondere
die Einkommen-, die Körperschaft- und die Umsatzsteuer.

Eine Einschränkung der Zustimmungsbedürftigkeit von Steuergesetzen ist (vorerst)
nicht geplant.

67) Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/813, S. 18. 
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3. Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund und Ländern

Der Bund hat nur auf den Gebieten die Befugnis zur Gesetzgebung, in denen ihm das
Grundgesetz ausdrücklich die Kompetenz dazu verleiht (Artikel 70 Abs. 1 GG).

3.1. Bisherige Systematik

Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem
Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Die Artikel 71 ff. GG begründen positive
Kompetenzzuweisungen für den Bund. Zugleich regeln sie, unter welchen Vorausset-
zungen die grundsätzliche Gesetzgebungskompetenz der Länder ausgeschlossen ist. Die
Gegenstände der Landesgesetzgebung sind im Grundgesetz nicht im Einzelnen aufge-
zählt, da Artikel 70 Abs. 1 GG Zuständigkeiten für die Länder schlechthin vorsieht,
soweit nicht eine Zuständigkeit für den Bundesgesetzgeber begründet ist. 

Das Grundgesetz unterscheidet mehrere Arten der Bundesgesetzgebung: 

Die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes (Artikel 71 GG) schließt die Länder
grundsätzlich von jeder eigenen gesetzgeberischen Tätigkeit aus. Die Länder können
nur dann Gesetze erlassen, wenn und soweit Bundesgesetze eine ausdrückliche Er-
mächtigung für die Landesgesetzgebung enthalten. Die Gegenstände der ausschließli-
chen Gesetzgebung sind vor allem in Artikel 73 GG, aber auch in zahlreichen weiteren
Bestimmungen des Grundgesetzes aufgezählt68.

Die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes und der Länder (Artikel 72 GG) besteht
darin, dass die Länder die Gesetzgebungsbefugnis haben, soweit nicht der Bund die
hierunter fallenden Gegenstände durch Gesetz regelt. Die Gegenstände der konkurier-
renden Gesetzgebung sind in den Artikeln 74 und 74a GG aufgelistet. Der Bund darf
von der konkurierrenden Gesetzgebung nur Gebrauch machen, wenn und soweit die
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der

68) Artikel 4 Abs. 3 (Kriegsdienstverweigerung), Artikel 21 Abs. 3 (Parteienrecht), Artikel 26 Abs. 2
(Kriegswaffen), Artikel 29 (Neugliederung des Bundesgebietes), Artikel 38 Abs. 3 (Abgeordneten-
status und Bundestagswahlrecht), Artikel 41 Abs. 3 (Bundestagswahlprüfung), Artikel 45b (Wehr-
beauftragter), Artikel 45c (Petitionsrecht), Artikel 48 Abs. 3 (Bundestagsabgeordnetenentschädi-
gung), Artikel 54 Abs. 7 (Bundespräsidentenwahl), Artikel 59 Abs. 2 (Völkerrechtliche Verträge),
Artikel 72 Abs. 3 und Artikel 125a (Abweichung von Bundesrecht), Artikel 87 (Errichtung bunde-
seigener Verwaltung), Artikel 87b (Bundeswehrverwaltung), Artikel 87d (Luftverkehrsverwaltung),
Artikel 87e (Eisenbahnverkehrsverwaltung), Artikel 87f (Post und Telekom), Artikel 91a Abs. 2
(Gemeinschaftsaufgaben), Artikel 93, 94 (Bundesverfassungsgericht), Artikel 95 (oberste Gerichts-
höfe des Bundes), Artikel 98 (Bundesrichter), Artikel 104a Abs. 4 (Finanzhilfen), Artikel 104a
Abs. 5 (Tragung von Verwaltungsausgaben), Artikel 106, 107 (Steueraufkommenverteilung), Arti-
kel 108 (Bundesfinanzbehörden), Artikel 109 (Stabilitätsgesetz), Artikel 110 ff. (Bundeshaushalt
und Bundeshaushaltsrecht), Artikel 115b Abs. 3 (Friedensschluss), Artikel 120 (Besatzungskosten),
Artikel 131 (ehemalige Angehörige des öffentlichen Dienstes), Artikel 134 (Überleitung des
Reichsvermögens), Artikel 135 (Vermögensregelung bei Wechsel der Landeszugehörigkeit), Arti-
kel 143a (Bahnprivatisierung), Artikel 143b (Postprivatisierung). 
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Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche
Regelung erforderlich macht.

Die Rahmengesetzgebung (Artikel 75 GG) ist eine spezielle Form der konkurrieren-
den Gesetzgebung. Auch hier haben die Länder eine Gesetzgebungsbefugnis, soweit der
Bund nicht die gleichen Gegenstände regelt. Der Bund verfügt hier jedoch nicht über
die volle Gesetzgebungszuständigkeit, sondern ist darauf beschränkt, einen Rahmen
aufzustellen, der auf Ausfüllung durch die Ländergesetzgebung angelegt sein muss.

3.2. Reformvorschläge

Mit dem vorgelegten Entwurf werden im Wesentlichen vier Änderungen an den Ge-
setzgebungszuständigkeiten vorgeschlagen:

� Mit der Abschaffung der Rahmengesetzgebung soll eine deutliche Zuordnung der
Verantwortlichkeit für die Gesetzgebung erfolgen.

� Die Voraussetzungen der Erforderlichkeit einer bundeseinheitlichen Regelung für
die Zulässigkeit einer Bundesgesetzgebung auf dem Gebiet der konkurrierenden
Gesetzgebung sollen thematisch eingeschränkt werden.

� Die Länder sollen auf einigen Gebieten von Bundesgesetzen abweichen können
(Abweichungsgesetzgebung).

� Die Gegenstände der unterschiedlichen Gesetzgebungsarten (ausschließliche bzw.
konkurrierende Gesetzgebung des Bundes und ausschließliche Gesetzgebung der
Länder) sollen neu verteilt werden. 

3.2.1. Die Rahmengesetzgebung nach Artikel 75 GG

Die Rahmengesetzgebung nach Artikel 75 GG soll abgeschafft werden. Die Zuständig-
keiten aus Artikel 75 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 2, 3, 4 GG werden auf die Länder verlagert (neu
in Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 GG). Artikel 75 Abs. 1 Nr. 5 und 6
GG fallen künftig unter die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes (Artikel 73
Abs. 1 Nr. 3 und 5a GG).

3.2.2. „Erforderlichkeitsklausel“ des neuen Artikel 72 Abs. 2 GG 

Im Jahr 1994 wurde die Bedürfnisklausel des Artikel 72 Abs. 2 GG für die Inanspruch-
nahme der Gesetzgebungskompetenz des Bundes durch eine in den Voraussetzungen
strengere Erforderlichkeitsklausel ersetzt. Das Bundesgesetz muss für die oben ge-
nannten Ziele erforderlich, d.h. in seinem Regelungsinhalt und in seiner Regelungs-
dichte geeignet und notwendig sein. Dadurch soll der Umfang der Bundeskompetenz
eingeschränkt und das Subsidiaritätsprinzip gestärkt werden69.

69) Maier, Staats- und Verfassungsrecht, 4. Auflage, 2001, S. 320.
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Aus der inzwischen gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur
Erforderlichkeitsklausel in Artikel 72 Abs. 2 GG70 sollte nach Auffassung der Beteilig-
ten nicht die Konsequenz gezogen werden, diejenigen Regelungsmaterien, für die ein
Erfordernis bundeseinheitlicher Regelungen nicht mehr begründet werden kann, aus-
nahmslos auf die Länder zu übertragen. Vielmehr wurde verabredet, neben die konkur-
rierende Gesetzgebung mit Erforderlichkeitsklausel eine solche ohne Erforderlichkeits-
kriterium zu setzen71.

3.2.3. „Abweichungsgesetzgebung“ der Länder (Artikel 72 Abs. 3 GG neu)

Besonders umstritten war über die gesamte Zeit der Kommissionsberatungen hinweg
die Ermöglichung von Abweichungsrechten der Länder in grundsätzlich bundesrecht-
lich geregelten Materien. Letztlich einigte man sich auf eine Regelung in Artikel 72
Abs. 3, der vorsieht, dass in den unten genannten Bereichten die Länder neben dem
Bund die Befugnis zur Gesetzgebung haben. Gesetze der Länder gehen in diesem Be-
reich – entgegen der Grundregel des Artikels 31 GG – Bundesgesetzen vor. Macht ein
Land von diesem Recht zur Gesetzgebung Gebrauch, so soll es das Bundesgesetz, von
dem abgewichen werden soll, insoweit vollständig durch Landesrecht regeln.

Die Rechtsfigur der Abweichungsgesetzgebung bedingt, dass die Erforderlichkeitsklau-
sel des Artikel 72 Abs. 2 GG nicht anwendbar ist. Abweichende Regelungen sollen von
den Ländern auf folgenden Gebieten vorgenommen werden können:

� Jagdwesen, soweit es sich nicht um das Recht der Jagdscheine handelt;

� Naturschutz und Landschaftspflege, soweit es sich nicht um Grundsätze des Natur-
schutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes handelt;

� Bodenverteilung;

� Raumordnung;

� Wasserhaushalt, soweit es sich nicht um stoff- oder anlagenbezogene Regelungen
handelt;

� Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse.

Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrem Erlass in
Kraft, soweit nicht mit Zustimmung von zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates
anderes bestimmt wird.

70) Vgl. Oeter, in: Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Artikel 72 Abs. 2, Rn. 90 ff.
71) Anlage 5 – Kompetenztitel in Artikel 74 GG die vom Erforderlichkeitskriterium nach Artikel 72

Abs. 2 GG ausgenommen werden.



- 28 -

3.2.4. Neuordnung der Gesetzgebungszuständigkeiten

Aus der konkurrierenden und ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes wurden ver-
schiedene Materien herausgenommen, die nun nach dem Grundsatz des Artikel 70
Abs. 1 GG (i.V.m. Artikel 30 GG) in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen72.

Bei der Bildungs- und Hochschulpolitik sowie im Umweltrecht soll der Bund zwar
weiter Regelungen verabschieden. Auch erhält er die Möglichkeit, ein einheitliches
Umweltgesetzbuch zu erlassen. Die Länder können aber abweichende Gesetze erlassen
(Artikel 72 Abs. 3 GG neu). Zudem sollen die Länder künftig allein für die Besoldung
und Altersvorsorge ihrer Beamten zuständig sein. Statusfragen der Beamten regelt da-
gegen weiterhin der Bund. Auch in einer Reihe von Sachgebieten wird die Gesetzge-
bungszuständigkeit allein auf die Länder verlagert – vom Ladenschluss bis hin zum
Strafvollzug. Andererseits soll der Bund etwa über die Nutzung der Kernenergie allein
bestimmen können73.

Für die bedeutendsten Gegenstände der Gesetzgebung verteilt sich die Gesetzgebungs-
befugnis auf Bund und Länder nach den Koalitionsplänen74 im Wesentlichen wie folgt:

3.2.4.1. Gesundheit und soziale Sicherung

� Die Sozialversicherungen und die öffentliche Fürsorge (Sozialhilfe, Wohngeld,
Familienlastenausgleich, Jugendschutz, Kindergartenwesen75 usw.) bleiben Gegen-
stand der konkurrierenden Gesetzgebung; heraus fällt allerdings das Heimrecht.

� Arzneimittel, Apotheken, Betäubungsmittel bleiben konkurrierende Gesetzgebung.

� Versorgung bzw. Fürsorge für Kriegsbeschädigte, -hinterbliebene und ehemalige
Kriegsgefangene werden ausschließliche Gesetzgebung des Bundes (bisher konkur-
rierende).

3.2.4.2. Innere Sicherheit, Polizei, Ordnungswesen und Strafrecht

� Verteidigung und Schutz der Zivilbevölkerung bleibt Gegenstand der ausschließli-
chen Gesetzgebung des Bundes.

� Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus: ausschließliche Gesetzge-
bung des Bundes (bisher Länderhoheit).

� Melde- und Ausweiswesen: ausschließliche Gesetzgebung des Bundes (bisher
Rahmengesetzgebung). 

� Staatsangehörigkeit im Bunde, Ein- und Auswanderung bleiben ausschließliche
Gesetzgebung des Bundes.

72) Die Änderungsvorschläge sind in der – Anlage 4 – aufgeführt.
73) Anlage 3 – Synopse bisherige Fassung des Grundgesetzes/Koalitionsentwurf.
74) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75,

84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c), Stand 1. 3. 2006.
75) BVerfGE 97, 332 [342]; Antwort der Bundesregierung vom 3. 3. 2006, BT-Drs. 16/799, S. 2.
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� Versammlungsrecht wird ausschließlich Landesrecht (bisher konkurrierende Ge-
setzgebung).

� Waffen- und Sprengstoffrecht ist zukünftig ausschließliche Gesetzgebung des Bun-
des (bisher konkurrierende).

� Strafrecht bleibt konkurrierende Gesetzgebung, allerdings ohne Strafvollzug und
Untersuchungshaft (geht an die Länder).

3.2.4.3. Steuern

� Dem Bund steht weiterhin die ausschließliche Gesetzgebung zu über Zölle und Fi-
nanzmonopole.

� Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer sowie die sonstigen Steuern, die
ganz oder teilweise dem Bund zustehen, bleiben konkurrierende Gesetzgebung.

� Die Länder regeln weiterhin die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern und
bestimmen zukünftig auch den Steuersatz bei der Grunderwerbsteuer.

� Die Aufteilung der Gemeinschaftssteuern sowie der Finanzausgleich bleiben in der
ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes.

3.2.4.4. Wirtschaft und Landwirtschaft

� Das Recht der Wirtschaft bleibt konkurrierende Gesetzgebung. Dazu gehört insbe-
sondere: Arbeitsrecht einschließlich Betriebsverfassung, Arbeitsschutz, Verhütung
des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung und Berufsbildung.

� Post und Telekommunikation sowie Eisenbahnen und Flugverkehr bleiben aus-
schließliche Gesetzgebung des Bundes.

� An die Länder geht zukünftig: Ladenschluss, Gaststätten, Spielhallen, Schausteller-
gewerbe, Messen, Ausstellungen und Märkte.

� Förderung und Sicherung von Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie das
Lebensmittelrecht u.ä. bleiben konkurrierende Gesetzgebung. Die Länder erhalten
aber die Flurbereinigung, den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr und das
landwirtschaftliche Pachtwesen.

3.2.4.5. Umwelt, Naturschutz und Kernenergie

� Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung bleiben konkurrierende
Gesetzgebung.

� Kernenergie: ausschließliche Gesetzgebung des Bundes (bisher konkurrierende).

� Jagdwesen, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Wasserhaushalt werden kon-
kurrierende Gesetzgebung (bisher Rahmengesetzgebung).

3.2.4.6. Bildung, Wissenschaft und Forschung

� Hochschulzulassung und –abschlüsse werden konkurrierende Gesetzgebung (bisher
Rahmengesetzgebung).

� Förderung der wissenschaftlichen Forschung bleibt konkurrierende Gesetzgebung.

3.2.4.7. Öffentlicher Dienst

� Statusrechte und –pflichten bleiben bei der konkurrierenden Gesetzgebung. 
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� Die Länder werden ausschließlich zuständig für Laufbahnen, Besoldung und Ver-
sorgung von Landes- und Kommunalbeamten.

3.2.4.8. Sonstiges

� Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung: ausschließliche Gesetzgebung
des Bundes (bisher Rahmengesetzgebung).

� Presserecht wird ausschließlich Landesrecht (bisher Rahmengesetzgebung).

� Straßenverkehr und Kraftfahrwesen bleiben konkurrierende Gesetzgebung.
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4. Erfassung und Bewertung der Gesetzesbeschlüsse, methodische Hin-
weise

Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung unterliegt einer Reihe methodischer Un-
schärfen. Der Anteil der Zustimmungsgesetze steht auch in einer Abhängigkeit zu dem
Willen und Verhalten der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten. Wegen der Menge
und der Kompliziertheit der zu prüfenden Gesetze mussten Angaben Dritter herangezo-
gen werden; für die Richtigkeit dieser Informationen kann keine Gewähr übernommen
werden. Zu einem Teil hängt das Ergebnis der Untersuchung von bisher nicht abschlie-
ßend geklärten Rechtsfragen ab.

4.1. Einfluss des Gesetzgebers auf den Anteil der Zustimmungsgesetze

Ob ein Gesetzesvorhaben nur mit Zustimmung des Bundesrates zu verwirklichen ist,
hängt nicht nur von dem zu regelnden Gegenstand, sondern auch erheblich von der
konkreten Fassung des jeweiligen Gesetzestextes ab. Der Gesetzesinitiator hat es in der
Hand, ob eine Materie grundlegend neu, insbesondere einschließlich des Verwaltungs-
verfahrens geregelt werden soll, wodurch die Wahrscheinlichkeit, einen Zustimmung-
statbestand zu erfüllen, erheblich steigt, oder ob sich das Vorhaben auf das für den In-
itiator Wesentliche, das materielle Recht beschränkt. So genannte Artikel-Gesetze, mit
welchen eine Vielzahl von bereits geltenden Gesetzen geändert werden, sind fast immer
Zustimmungsgesetze. In den Bundesministerien wird schon bei der Erarbeitung eines
Gesetzentwurfs auf die parteipolitische Zusammensetzung von Bundestag und Bundes-
rat Rücksicht genommen. In Wahlperioden, in denen die Mehrheitsverhältnisse unter-
schiedlich sind, ist das Bemühen größer, Gesetzentwürfe Bestimmungen freizuhalten,
welche die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen. Der Bundestag ist verfassungsrechtlich
nicht gehindert, auch noch in einem laufenden Gesetzgebungsverfahren ein Gesetz in
ein zustimmungsfreies und ein zustimmungsbedürftiges Gesetz aufzuteilen, um auszu-
schließen, dass der Bundesrat Regelungen verhindert, die für sich genommen nicht un-
ter dem Vorbehalt seiner Zustimmung stehen (siehe oben Punkt 2.2., S. 13).

Darstellbar ist lediglich, wie sich auf Grund des tatsächlichen Verhaltens der Beteiligten
der Anteil der Zustimmungsgesetze in vergangenen Wahlperioden verändert hätte, wenn
die Reform bereits damals in Kraft gewesen wäre. Hierauf beschränkt sich die Untersu-
chung. Unberücksichtigt bleibt das hypothetische Verhalten der an der Gesetzgebung
Beteiligten angesichts einer anderen Verfassungslage. Ob die konkrete Fassung der po-
litisch umstrittenen Entwürfe bei veränderten Zustimmungsnormen des Grundgesetzes
im Einzelfall anders ausgesehen hätte, bleibt offen.
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4.2. Gegenstand der Untersuchung

Untersucht worden sind alle Gesetzesbeschlüsse des Deutschen Bundestages aus der
14. und 15. Wahlperiode. Kam es in ein und demselben Gesetzgebungsverfahren zu
zwei oder mehreren Gesetzesbeschlüssen, etwa nach Durchführung des Vermittlungs-
verfahrens, ist dies nur als ein Gesetzesbeschluss gewertet worden. Andernfalls wäre es
zu einer doppelten Wertung einzelner Vorgänge gekommen, die den Anteil der Zu-
stimmungsgesetze überzeichnet hätte76. Dass etwaige Änderungen der Gesetze im Ver-
mittlungsverfahren unberücksichtigt bleiben, entwertet das Ergebnis nicht, da es gerade
Ziel der Untersuchung ist zu prüfen, ob die Reform die Verwirklichung des gesetzgebe-
rischen Willens des Deutschen Bundestages erleichtert.

In die Untersuchung einbezogen worden sind nicht nur die verkündeten Gesetze, son-
dern auch die nicht zustande gekommenen Gesetze, denen der Bundesrat entweder die
Zustimmung verweigerte oder dessen Einspruch nicht zurückgewiesen wurde. Gerade
auch an Gesetzesbeschlüssen des Bundestages, die am Bundesrat endgültig gescheitert
sind, lässt sich messen, ob die vorgeschlagene Reform ihr Ziel erreicht. 

Wenig sinnvoll wäre es gewesen, die Prüfung bereits bei den Gesetzentwürfen anzu-
setzen. Im parlamentarischen Beratungsverfahren werden diese teilweise noch erheblich
verändert, was sich insbesondere auf ihre Zustimmungsbedürftigkeit auswirken kann. In
der Regel werden dem Bundestag die Gesetzentwürfe der Bundesregierung mit der
Stellungnahme des Bundesrates zugeleitet. Erst in den Ausschussberatungen des Bun-
destages kann auf diese Stellungnahme mit ihrem gegebenenfalls negativen Votum
durch Veränderung des vorgelegten Gesetzestextes eingegangen werden. Bei Bedarf
werden die Gesetzentwürfe von den Ausschüssen in zustimmungsbedürftige und zu-
stimmungsfreie Gesetze aufgespaltet77 bzw. auf zustimmungsbedürftige Regelungen
verzichtet78. Entwürfe, die vom Bundestag nicht beschlossen wurden, hätten wieder
herausgerechnet werden müssen.

4.3. Ermittlung der Zustimmungsbedürftigkeit nach bisherigem Recht

Als Ausgangspunkt der Untersuchung gewählt worden sind die im Parlamentssekretari-
at des Deutschen Bundestages protokollierten Gesetzesbeschlüsse in der Form, wie sie

76) Dästner, Zur Entwicklung der Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen seit 1949, Zeitschrift
für Parlamentsfragen (ZParl), 2001, S. 290 [295].

77) Z.B. Lebenspartnerschaftsgesetz. Der Rechtsausschuss des Bundestages nahm aus dem ursprüngli-
chen Entwurf (BT-Drs. 14/3751) die zustimmungsbedürftigen Vorschriften heraus und fasste diese
in einem Lebenspartnerschaftsgesetzergänzungsgesetz zusammen (BT-Drs. 14/4545).

78) Z.B. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben: Der Entwurf wurde als
zustimmungsbedürftiges Gesetz eingebracht (BT-Drs. 15/2361, S. 5). Nach der ablehnenden Stel-
lungnahme des Bundesrates wurden in den Beratungen des Innenausschusses des Bundestages (BT-
Drs. 15/3338) die zustimmungsbedürftigen Regelungen gestrichen.
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dem Bundesrat zugeleitet worden sind79. Diese sind zur Gegenkontrolle abgeglichen
worden mit den Bundesratsprotokollen über die Beratungen dieser Beschlüsse im so
genannten „zweiten Durchgang“.

Die bisher einschlägigen Zustimmungstatbestände sind im Wesentlichen den Bundes-
ratsprotokollen entnommen80. Die Art und Weise, wie der Bundesrat mit den ihm vom
Bundestag zugeleiteten Gesetzesbeschlüssen verfährt, gibt Auskunft darüber, wie die
Gesetze vom Bundesrat klassifiziert werden. Der Bundesrat muss je nach dem, ob er ein
Gesetz für zustimmungsbedürftig hält oder nicht, anders verfahren. Sind ihm Gesetzes-
beschlüsse des Bundestages zugeleitet worden, so weist der Bundesrat schon in seinen
Tagesordnungen ausdrücklich diejenigen Verfassungsnormen aus, die den Anlass für
die Art seiner Befassung mit den einzelnen Gesetzesvorlagen bilden. Der Parlaments-
dienst des Bundesratssekretariats stützt sich bei den entsprechenden Angaben auf die
rechtliche Prüfung, die die mit den Vorlagen befassten Bundesrats-Ausschüsse und ihre
Sekretariate vornehmen. Das Ergebnis dieser Prüfung geht sodann in die Beschlussfas-
sung des Bundesrates in der abschließenden Plenarentscheidung ein, die in den Steno-
grafischen Niederschriften über die Sitzungen des Bundesrates dokumentiert und auch
in den Notifizierungsschreiben festgehalten wird, die der Bundessrat nach Abschluss
seiner Beratungen an die Bundesregierung richtet. Mitunter wird auf Antrag eines Lan-
des darüber abgestimmt, ob das Gesetz auch aufgrund einer weiteren Bestimmung des
Grundgesetzes der Zustimmung des Bundesrates bedarf81. Da die Frage der Zustim-
mungsbedürftigkeit im Bundesratsverfahren eine sehr wichtige Rolle spielt, stellen die
entsprechenden Feststellungen in den genannten Bundesratsdokumenten eine Quelle
dar, die durchaus verlässliche Aussagen über die praktische Bedeutung der einzelnen
Zustimmungsnormen in der Gesetzgebungspraxis zulässt. Im übrigen Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens findet eine ausdrückliche amtliche Feststellung der einzelnen die
Zustimmungsbedürftigkeit auslösenden Normen nicht statt82.

Nicht auszuschließen ist, dass die mitunter schwierige Prüfung, ob ein bestimmter Zu-
stimmungstatbestand erfüllt wird, durch den Bundesrat dann nicht abschließend erfolgt

79) Die Sammlung der durch den Bundestagspräsidenten abgezeichneten Bundestagsbeschlüsse ist die
authentischste Quelle für Gesetzesbeschlüsse. 

80) Diese Methode liegt auch der bisher einzigen ähnlichen Untersuchung zugrunde. Dästner hat sich
jedoch lediglich auf die Tagesordnungen des Bundesrates gestützt. Siehe: Dästner, Zur Entwicklung
der Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen seit 1949, Zeitschrift für Parlamentsfragen
(ZParl), 2001, S. 290.

81) Bei der Beratung des Ersten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (BRats-Drs.
831/02) wurde entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses die Zustimmungsbedürftigkeit
des Gesetzes gemäß Artikel 74a Abs. 3 GG festgestellt; anschließend wurde auf Antrag eines Lan-
des festgestellt, dass das Gesetz der Zustimmung auch gemäß Artikel 87 Abs. 3 GG bedarf (BRat-
Protokoll 783, S. 527).

82) Dästner, Zur Entwicklung der Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen seit 1949, Zeitschrift
für Parlamentsfragen (ZParl), 2001, S. 290 [294]. 
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ist, wenn sich die Zustimmungsbedürftigkeit bereits aus einer anderen Norm ergibt.
Hierin besteht ein gewisses Fehlerrisiko. Eine überschlägige Überprüfung hat jedoch
ergeben, dass die Aufzählungen des Bundesrates vollständig erscheinen. Etwaige Fehler
dürften kaum ergebnisrelevant sein, da die Unsicherheit über die Zustimmungsbedürf-
tigkeit eines Gesetzes in über 80 % der Fälle bei der Anwendung des bestehenden Arti-
kels 84 Abs. 1 GG entsteht83. Dass die tatsächliche Quote der Zustimmungsgesetze nach
der Reform in Wirklichkeit deutlich höher als die von uns ermittelte liegt, ist daher aus-
zuschließen.

Ergebnisrelevanter ist die Unsicherheit in einer anderen Richtung. Bei einigen Geset-
zesbeschlüssen, die sowohl Bundesregierung als auch Bundesrat für zustimmungsbe-
dürftig hielten, sind den Verfassern Zweifel insbesondere darüber gekommen, ob Arti-
kel 84 Abs. 1 GG tatsächlich einschlägig war. Möglicherweise ist bei politisch unstrei-
tigen Vorhaben, bei denen die Ablehnung im Bundesrat nicht zu erwarten war, im
Zweifel eine Zustimmungsbedürftigkeit angenommen worden. Hierdurch könnte die
bisherige Quote der Zustimmungsgesetze – also vor der Reform – zu hoch ausgewiesen
sein.

Ob Zustimmungstatbestände einschlägig sind, ist in einer Reihe von Fällen zwischen
Bundesregierung/Bundestag einerseits und Bundesrat andererseits umstritten84. Den in
den Sitzungsprotokollen des Bundesrates dokumentierten Zustimmungsnormen liegt die
Rechtsauffassung des Bundesrates zugrunde. Gab es Streit zwischen den an der Gesetz-
gebung beteiligten Verfassungsorganen, wurde dieser in der Regel bereits in den Stel-
lungnahmen des Bundesrates zu den Gesetzentwürfen der Bundesregierung und den
Gegenäußerungen der Bundesregierung ausgetragen85. Spätestens bei der von der Bun-
desregierung veranlassten Verkündung der Gesetze im Bundesgesetzblatt wird der
Streit über die Zustimmungsbedürftigkeit anhand der Verkündungsformel erkennbar.
Zustimmungsgesetzen wird bei der Verkündung folgende Formel vorangestellt: „Der
Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen“. Die
Bundesregierung veranlasste in sämtlichen von ihr für zustimmungsfrei befundenen
Fällen die Verkündung der Gesetze als zustimmungsfrei. Auch diese Fälle sind erfasst
worden und im Einzelnen der Auswertungstabelle zu entnehmen. Der abschließenden
Zahl für die bisherige Quote der Zustimmungsgesetze wurde ausschließlich die Ver-
kündungsformel, also die Rechtsauffassung der Bundesregierung zugrunde gelegt.

83) Eigene Berechnung. 
84) In der 15. Wahlperiode wurden 30 Gesetze ohne Zustimmung des Bundesrates bzw. als zustim-

mungsfrei verkündet, die der Bundesrat für zustimmungsbedürftig hielt.
85) Vgl. Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung zum Europäischen

Haftbefehlsgesetz, BT-Drs. 15/1718, S. 27 und 30.
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Bei Zugrundelegung der Rechtsauffassung des Bundesrates würde die Absenkung des
Anteils an Zustimmungsgesetzen noch deutlicher ausfallen.

Die gesammelten Informationen, z.B. die Anzahl der Gesetzesbeschlüsse, die Quote der
zustimmungsbedürftigen und nicht zustimmungsbedürftigen Beschlüsse, sind mit sämt-
lichen Daten des Sach- und Sprechregisters des Deutschen Bundestages abgeglichen
und stimmen vollständig überein.

4.4. Neuer Zustimmungstatbestand in Artikel 104a Abs. 4 GG

Anders als bei den bestehenden Zustimmungstatbeständen kann aus dem bisherigen
Verhalten des Bundesrates im Gesetzgebungsverfahren nicht auf die Einschlägigkeit des
neuen Artikel 104a Abs. 4 GG geschlossen werden. Allenfalls ein erstes Indiz ist die
Feststellung der Zustimmungsbedürftigkeit nach dem bisherigen Artikel 104a Abs. 3
GG. Ob der neue Artikel 104a Abs. 4 GG einschlägig gewesen wäre, ist ausschließlich
von den Verfassern geprüft worden.

4.4.1. Auslegung des neuen Artikels 104a Abs. 4 GG

Die Auslegung der neuen Bestimmung orientiert sich in erster Linie an dem Gesetzes-
text und der Gesetzesbegründung86. Soweit bei deren Formulierung wegen eines offe-
nen Dissenses der Beteiligten Rechtsfragen ungeklärt geblieben sind, ist versucht wor-
den, die Auslegung zu wählen, der sich das Bundesverfassungsgericht mit der höchsten
Wahrscheinlichkeit anschließen wird.

4.4.1.1. Begründung von Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldlei-
stungen oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten

Es ist davon ausgegangen worden, dass der neue Artikel 104a Abs. 4 GG die Zustim-
mungsbedürftigkeit bei Leistungsverpflichtungen der Länder auslöst, wenn die Leistun-
gen den Dritten individuelle Vorteile bringen sollen87. Wie schon beim bisherigen Arti-
kel 104a Abs. 3 GG fallen zu gewährende Leistungen in einem Austauschverhältnis,
also wenn sich Leistung und Gegenleistung gegenüberstehen (z.B. Vergütungen oder
vollständig durch Gebühren gedeckte Leistungen), nicht unter den neuen Zustimmung-
statbestand. Die Verpflichtung der Länder zu sonstigen Maßnahmen gegenüber Dritten,
die keine individuellen Vorteile bringen, wie etwa Verkehrsüberwachungsmaßnahmen,
sind nicht als nach Artikel  104a Abs. 4 GG zustimmungsbedürftig gewertet worden.
Der Kontroverse in der Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ord

86) Die Gesetzesbegründung ist zwar nicht Gegenstand der Beschlussfassung des Bundestages. Sie ist
aber bedeutsam für die Gesetzesauslegung. Sie kann Indizien für den Willen des Gesetzgebers lie-
fern.

87) So z.B. auch die Ausweitung der Pflichtverteidigerbestellung durch das Europäische Haftbefehlsge-
setz, BT-Drs. 15/1718, 15/2677. 
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nung darüber, ob in den Text Leistungspflichten „zugunsten“ oder „gegenüber“ Dritten
aufgenommen werden soll, ist keine rechtliche Bedeutung beigemessen worden, weil
die gewählte Formulierung sprachlich die korrekte Variante und die Kontroverse in der
Begründung nicht aufgegriffen worden ist. Die in der Koalitionsvereinbarung vom 11.
November 2005 aufgezählten Beispiele (Schaffung und Unterhalt von Aufnahmeein-
richtungen für die Unterbringung von Asylbegehrenden, Erbringung von Schuldnerbe-
ratungen, Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen, Maßnahmen der Heilbehand-
lung), die in die Gesetzesbegründung übernommen wurden, lassen nur diese Auslegung
zu88. Wie beim bisherigen Artikel 104a Abs. 3 GG muss es sich beim neuen Arti-
kel 104a Abs. 4 GG um Zweckausgaben handeln. Schlichter Vollzugsaufwand wird
nicht berücksichtigt. Dies wird in der Gesetzesbegründung klargestellt, nach der reine
Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte, die keine darüber hinaus-
gehenden Leistungen bestimmen, sondern nur die Vereinbarkeit mit materiellen Vor-
schriften feststellen, nicht unter den Begriff der Sachleistungen fallen. Ebenfalls nicht
zustimmungsbedürftig sind Regelungen, welche die Länder nicht als staatliches Organ,
sondern wie einen privaten Dritten, etwa in der Funktion eines Arbeitgebers oder Un-
ternehmers, betrifft89.

Als zustimmungsbedürftig sind die Änderungen von Regelungen gewertet worden, auf
die eine Leistungspflichten der Länder begründende Norm verweist und den Leistungs-
umfang in der Höhe oder im Adressatenkreis erweitert. Nicht als zustimmungsbedürftig
angesehen werden allerdings nur mittelbare bzw. potenzielle Veränderungen des Adres-
satenkreises. Werden z.B. die Anforderungen an eine Meisterprüfung abgesenkt und
steigt dadurch potentiell die Zahl derer, die sich als Handwerker selbstständig machen,
kann dies zu einer Ausweitung von Existenzgründungshilfen führen. Da diese Auswei-
tung aber von dem Verhalten der möglichen Leistungsempfänger abhängt, wird die Ab-
senkung der Anforderungen an die Meisterprüfung nicht als Begründung von Lei-
stungspflichten gegenüber Dritten (Ausweitung von Existenzgründungshilfen oder ähn-
lichem) gewertet.

Werden keine neuen Sachleistungspflichten begründet, jedoch der Inhalt, insbesondere
die Qualität geändert, z.B. die Anforderungen an Kindertagesbetreuungseinrichtungen90,
so wird diese Änderung als zustimmungsbedürftig im Sinne des neuen Artikels 104a
Abs. 4 GG gewertet, wenn zusätzliche Ausgaben der Länder zu erwarten sind. Ände-
rungen ohne jede Kostenfolge oder Einschränkungen der Leistungspflicht der Länder
werden hingegen nicht als zustimmungsbedürftig betrachtet.

88) BT-Drs. 16/813, S. 18. 
89) Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/813, S. 19. 
90) Vgl. BT-Drs. 15/3676, 15/3986, 15/4045. 
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4.4.1.2. Vollständige Finanzierung aus Beitragsmitteln, Zuschüssen aus dem
EU-Haushalt oder dem Bundeshaushalt

Die in der Gesetzesbegründung zitierte Koalitionsvereinbarung vom 11. November
2005 besagt, dass „Leistungen, die nicht durch Länderhaushalte, sondern vollständig
aus Beitragsmitteln, Zuschüssen aus dem EU-Haushalt oder dem Bundeshaushalt finan-
ziert werden“, nicht von dem neuen Zustimmungstatbestand erfasst werden. Zustim-
mungsfrei sollen Geldleistungsgesetze bleiben, „wenn der Bund die Ausgaben gemäß
Artikel 104a Abs. 3 Satz 1 GG vollständig übernimmt“.

Wenn diese Intention des Gesetzesinitiators auch nicht ausdrücklich im vorgeschlage-
nen Verfassungstext enthalten ist, sind solche Leistungsgesetze in der Untersuchung
nicht als Zustimmungsgesetze gewertet worden. Die Kostenübernahme durch den Bund
muss aber in ein und demselben Gesetz geregelt werden; ein „politischer Zusammen-
hang“ zwischen einem Leistungsgesetz und einem Gesetz, das die Länder finanziell
entlastet, dürfte für die Zustimmungsfreiheit des Leistungsgesetzes nicht ausreichen.

4.4.2. Erfassung der Leistungsverpflichtung der Länder und die Kostenfolge

Schwierigkeiten bereitet die Erkennbarkeit der Kostenfolge eines Gesetzes für die Län-
der nach Artikel 104a Abs. 4 GG allein anhand des Gesetzestextes. Insbesondere die
Änderungen von Regelungen der Sozialgesetzbücher (SGB) sind aus sich heraus in der
Regel nicht verständlich.

Einen ersten Hinweis geben die Angaben im Vorblatt der Gesetzentwürfe über die Ko-
sten für die öffentlichen Haushalte. Insbesondere unter dem Punkt „Haushaltsausgaben
ohne Vollzugsaufwand“ sind die Kosten für Bund und Länder aus Leistungsgesetzen
aufzuführen91. Vollständig herangezogen worden sind auch die Gesetzesbegründungen.
Bereits vor der Abfassung eines Gesetzentwurfs, der die Belange der Länder und Kom-
munen berührt, wird die Auffassung der Länder eingeholt92. Diese haben Gelegenheit,
sich über die nach ihrer Auffassung auf sie zukommenden Kostenfolgen eines Geset-
zesvorhabens zu äußern. Diese Stellungnahmen werden von den Bundesministerien
berücksichtigt. In den Begründungen zu Gesetzesvorlagen der Bundesregierung werden
nach § 43 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 9 GGO unter anderem die Gesetzesfolgen und die Ände-
rungen zur geltenden Rechtslage dargestellt. Zu den Gesetzesfolgen zählen ausdrücklich
auch die Auswirkungen auf die Haushalte der Länder und Kommunen. Das für den Ge-
setzentwurf federführende Bundesministerium hat hierzu bei den Ländern und kommu-
nalen Spitzenverbänden rechtzeitig Angaben zu den Ausgaben einzuholen (§§ 44
Abs. 3, 47 GGO).

91) Ismayr, Der Deutsche Bundestag im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufla-
ge, 2001, S. 263 f.

92) Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO), § 41.
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Sind Kostenfolgen für die Haushalte der Länder in den Gesetzentwürfen nicht richtig
oder nicht vollständig erfasst, haben die Länder Gelegenheit, über den Bundesrat in des-
sen Stellungnahme nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 2 GG darauf hinzuweisen93. Auch diese
Stellungnahmen sind berücksichtigt worden. Hinweise auf die Kostenfolgen für Bund
und Länder finden sich in den entsprechenden Titeln im Bundeshaushalt. Diese sind in
Einzelfällen herangezogen worden.

Ist für die Verfasser die Verpflichtung der Länder zu Geld- oder geldwerten Sachlei-
stungen unklar geblieben oder haben sie keine Bestimmungen über die vollständige
Kostentragung durch den Bund gefunden, sind die Gesetzesbeschlüsse als nach Arti-
kel 104a Abs. 4 GG zustimmungsbedürftig gewertet worden.

93) Ismayr, Der Deutsche Bundestag im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufla-
ge, 2001, S. 264.
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5. Ergebnisse der Untersuchung

Zunächst wird dargestellt, in wie vielen Fällen die einzelnen Zustimmungstatbestände in
der 14. und 15. Wahlperiode zur Anwendung kamen94. Hieraus lässt sich noch kein
Schluss ziehen auf die Auswirkung einer Änderung der Artikel 84 und 104a GG, da in
vielen Fällen neben diesen Bestimmungen weitere Zustimmungstatbestände einschlägig
sind. Daher werden im Anschluss je Wahlperiode die Zahlen über die Gesetzesbe-
schlüsse, die nur nach Artikel 84 Abs. 1 GG zustimmungsbedürftig waren, und diejeni-
gen, die bisher zustimmungsfrei waren und zukünftig nach Artikel 104a Abs. 4 GG zu-
stimmungsbedürftig werden, aufgeführt.

5.1. Häufigkeit der einzelnen Zustimmungstatbestände

Häufigkeit (auch kumulativ)
Artikel Regelungsgegenstand

14. Wahlperiode 15. Wahlperiode

23 Abs. 1 Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU 5 1

23 Abs. 7 Bundesratsbeteiligung an Willensbildung des Bundes - 1

74a Beamtenbesoldung und -versorgung 12 5

79 Abs. 2 Grundgesetzänderung 5 -

80 Abs. 2 Gesetze, die bestimmte Rechtsvorordnungen ändern 13 13

84 Abs. 1 Einrichtung der Behörden oder Regelung des Ver-
waltungsverfahrens 188 136

85 Abs. 1 Einrichtung der Behörden bei Auftragsverwaltung 5 2

87 Abs. 3 Einrichtung von bundeseigenen Mittel- und Unterbe-
hörden 2 6

87b Abs. 2 Verteidigung und Zivilschutz 1 -

87d Abs. 2 Auftragsverwaltung für Luftverkehr - -

87e Abs. 5 Eisenbahnverkehrsverwaltung 1 3

87f Abs. 1 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 4 3

96 Abs. 5 Völkerstraftaten 1 -

104a Abs. 3 Leistungsgesetze 14 9

105 Abs. 3 Landes- und Gemeinschaftssteuern 80 57

106 Verteilung des Steueraufkommens 3 3

106a Steuerzuschuss für ÖPNV 1 -

107 Abs. 1 Finanzausgleich 4 -

108 Abs. 2 - 7 Finanzverwaltung 21 14

109 Abs. 3 Haushaltsgrundsätze 2 -

120a Abs. 1 Lastenausgleich 2 -

143b Abs. 2 Umwandlung der Deutschen Bundespost 1 -

94) Die Einschlägigkeit der einzelnen Zustimmungsnormen findet sich für jeden einzelnen Gesetzesbe-
schluss in den Anlagen 1 und 2.
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5.2. Auswirkung der Reform auf die Zustimmungsquote

5.2.1. 14. Wahlperiode des Deutschen Bundestages

In der 14. Wahlperiode wären statt 55,3 % aller Gesetzesbeschlüsse nur 26,6 % Zu-
stimmungsgesetze gewesen.

gesamt davon Anrufung des
VermA

Anzahl Quote Anzahl Quote

Gesetzesbeschlüsse des Bundestages95 563 100% 76 100%

bisher zustimmungsfrei 252 44,8% 25 32,9%

          BRat hielt Gesetz für zustimmungsbedürftig 13 2,3% 5 6,6%

bisher zustimmungsbedürftig 311 55,2% 51 67,1%

          nur nach Artikel 84 Abs. 1 GG96 168 29,8% 30 39,5%

          nur nach anderen Bestimmungen97 123 21,8% 16 21,1%

          nach Artikel 84 Abs. 1 und anderen Bestimmungen98 20 3,6% 5 6,6%

zukünftig zustimmungsbedürftig99 145 25,8% 21 27,6%

          Artikel 104a Abs. 4 GG einschlägig100 22 3,9% 6 7,9%

davon nur nach Artikel 104a Abs. 4 GG zustim-
mungsbedürftig  9 2,3% 2 2,1%

          Bereits bisher zustimmungsbedürftig101 143 25,4% 21 27,6%

          neu zustimmungsbedürftig (Artikel 104a Abs. 4)102 2 0,4% - -

95) Einschließlich derer, die mangels Zustimmung des Bundesrates oder wegen eines nicht zurückge-
wiesenen Einspruchs nicht zustande gekommen sind. Nicht berücksichtigt sind allerdings Gesetzes-
beschlüsse des Bundestages im 2. Durchgang nach erfolgtem Vermittlungsverfahren, da deren Be-
rücksichtigung zu einer Doppeltzählung führen würde.

96) Zustimmungsbedürftig ausschließlich aufgrund von Artikel 84 Abs. 1 GG. Diese Gesetze sind nach
der Grundgesetzänderung zustimmungsfrei.

97) Zustimmungsbedürftig aufgrund von anderen Normen als Artikel 84 Abs. 1 GG. Die Reform führt
zu keiner Veränderung dieser Zahl. 

98) Zustimmungsbedürftig sowohl nach Artikel 84 Abs. 1 GG als auch aufgrund anderer Bestimmun-
gen. Keine Änderung. 

99) Soweit von der Möglichkeit, eine Abweichungsgesetzgebung nach dem neuen Artikel 84 Abs. 1
Satz 4 GG auszuschließen, abgesehen wird.

100) Problematische Fälle wurden als zustimmungsbedürftig gewertet. 
101) Weil nicht veränderte Zustimmungstatbestände Anwendung finden. 
102) Gesetze, die bisher zustimmungsfrei waren und wegen dem neuen Artikel 104a Abs. 4 GG zustim-

mungsbedürftig werden. 
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5.2.2. 15. Wahlperiode des Deutschen Bundestages

In der 15. Wahlperiode wären statt 51 % aller Gesetzesbeschlüsse nur 24 % Zustim-
mungsgesetze gewesen.

gesamt davon Anrufung des
VermA

Anzahl Quote Anzahl Quote

Gesetzesbeschlüsse des Bundestages103 400 100% 94 100%

bisher zustimmungsfrei 196 49,0% 48 51,1%

          BRat hielt Gesetz für zustimmungsbedürftig 26 6,5% 9 9,6%

bisher zustimmungsbedürftig 204 51,0% 46 48,9%

          nur nach Artikel 84 Abs. 1 GG104 113 28,3% 22 23,4%

          nur nach anderen Bestimmungen105 68 17,0% 9 9,6%

          nach Artikel 84 Abs. 1 und anderen Bestimmungen106 23 5,8% 15 16,0%

zukünftig zustimmungsbedürftig107 96 24,0% 28 29,8%

          Artikel 104a Abs. 4 GG einschlägig108 26 6,5% 13 13,8%

davon nur nach Artikel 104a Abs. 4 GG zustim-
mungsbedürftig  15 3,8% 6 6,4%

          bereits bisher zustimmungsbedürftig109 91 22,8% 24 25,5%

          neu zustimmungsbedürftig (Artikel 104a Abs. 4)110 5 1,3% 4 4,3%

103) Einschließlich derer, die mangels Zustimmung des Bundesrates oder wegen eines nicht zurückge-
wiesenen Einspruchs nicht zustande gekommen sind. Nicht berücksichtigt sind allerdings Gesetzes-
beschlüsse des Bundestages im 2. Durchgang nach erfolgtem Vermittlungsverfahren, da deren Be-
rücksichtigung zu einer Doppeltzählung führen würde.

104) Zustimmungsbedürftig ausschließlich aufgrund von Artikel 84 Abs. 1 GG. Diese Gesetze sind nach
der Grundgesetzänderung zustimmungsfrei.

105) Zustimmungsbedürftig aufgrund von anderen Normen als Artikel 84 Abs. 1 GG. Die Reform führt
zu keiner Veränderung dieser Zahl. 

106) Zustimmungsbedürftig sowohl nach Artikel 84 Abs. 1 GG als auch aufgrund anderer Bestimmun-
gen. Keine Änderung. 

107) Soweit von der Möglichkeit, eine Abweichungsgesetzgebung nach dem neuen Artikel 84 Abs. 1
Satz 4 GG auszuschließen, abgesehen wird.

108) Problematische Fälle wurden als zustimmungsbedürftig gewertet. 
109) Weil nicht veränderte Zustimmungstatbestände Anwendung finden. 
110) Gesetze, die bisher zustimmungsfrei waren und wegen dem neuen Artikel 104a Abs. 4 GG zustim-

mungsbedürftig werden. 
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6. Sonstige Reformvorhaben

Die sonstigen in dem Gesetzentwurf vorgelegten Änderungsvorschläge wirken sich
nicht auf den Anteil der Zustimmungsgesetze aus.

(Harald Georgii) (Sarab Borhanian)
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Anlage 1: Gesetzesbeschlüsse aus der 14. Wahlperiode und Zustimmungstatbe-
stände
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Anlage 3: Zustimmungstatbestände im Grundgesetz sowie synoptische Darstel-
lung der Änderungsvorschläge (BT-Drs. 16/813)111

Grundgesetz

bisherige Fassung Entwurf

Artikel 16a
[Asylrecht]

Artikel 16a112

u n v e r ä n d e r t

(1)  Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

(2)  Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer
aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften oder aus einem anderen Drittstaat
einreist, in dem die Anwendung des Abkommens
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten
außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf
die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen,
werden durch Gesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des
Satzes 1 können Aufenthaltsbeendende Maßnah-
men unabhängig von einem hiergegen eingelegten
Rechtsbehelf vollzogen werden.

(3)  Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, können Staaten bestimmt werden,
bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechts-
anwendung und der allgemeinen politischen Ver-
hältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder
politische Verfolgung noch unmenschliche oder
erniedrigende Bestrafung oder Behandlung statt-
findet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus
einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er
nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme be-
gründen, dass er entgegen dieser Vermutung poli-
tisch verfolgt wird.

(4)  –  (5)  […]

Artikel 22
[Bundesflagge]

Artikel 22 

(1)  Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deut-
schland ist Berlin. Die Repräsentation des Ge-
samtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des
Bundes. Das Nähere wird durch Bundesgesetz
geregelt.

Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold. (2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

111 Gesetzentwurf BT- Drs. 16/813 ist textidentisch mit dem im Bundesrat gestellten Gesetzesantrag auf
BR- Drs. 178/06.

112 Grundgesetz-Artikel, die Zustimmungstatbestände enthalten, werden dargestellt, auch wenn sie nicht
verändert werden sollen.
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bisherige Fassung Entwurf

Artikel 23
[Europäische Union – Grundrechtsschutz -

Subsidiaritätsprinzip]

Artikel 23 

(1)  Zur Verwirklichung eines vereinten Europas
wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der
Entwicklung der Europäischen Union mit, die
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und
föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der
Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem
Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren
Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann
hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundes-
rates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begrün-
dung der Europäischen Union sowie für Änderun-
gen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleich-
bare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz
seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird
oder solche Änderungen oder Ergänzungen er-
möglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2)  –  (3)  […] (2)  –  (5)   u n v e r ä n d e r t

(4)  Der Bundesrat ist an der Willensbildung des
Bundes zu beteiligen, soweit er an einer entspre-
chenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken
hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zustän-
dig wären. 

(4)   u n v e r ä n d e r t

(5)  Soweit in einem Bereich ausschließlicher
Zuständigkeiten des Bundes Interessen der Länder
berührt sind oder soweit im Übrigen der Bund das
Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die
Bundesregierung die Stellungnahme des Bundes-
rates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbe-
fugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behör-
den oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen
sind, ist bei der Willensbildung des Bundes inso-
weit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich
zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche
Verantwortung des Bundes zu wahren. In Angele-
genheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Ein-
nahmeminderungen für den Bund führen können,
ist die Zustimmung der Bundesregierung erforder-
lich.

(5)   u n v e r ä n d e r t

(6)  Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Ge-
setzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind,
soll die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundes-
republik Deutschland als Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union zustehen, vom Bund auf einen
vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder
übertragen werden. Die Wahrnehmung der Rechte
erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit
der Bundesregierung; dabei ist die gesamtstaatli-
che Verantwortung des Bundes zu wahren. 

(6)  Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Ge-
setzgebungsbefugnisse der Länder auf den Gebie-
ten der schulischen Bildung, der Kultur oder
des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahr-
nehmung der Rechte, die der Bundesrepublik
Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen
Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundes-
rat benannten Vertreter der Länder übertragen. Die
Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteili-
gung und in Abstimmung mit der Bundesregie-
rung; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung
des Bundes zu wahren.
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bisherige Fassung Entwurf

(7)  Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt
ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf. 

(7)   u n v e r ä n d e r t

Artikel 29
[Neugliederung des Bundesgebietes]

Artikel 29
u n v e r ä n d e r t

(1)  –  (6)  […]

(7)  Sonstige Änderungen des Gebietsbestandes
der Länder können durch Staatsverträge der betei-
ligten Länder oder durch Bundesgesetz mit Zu-
stimmung des Bundesrates erfolgen, wenn das
Gebiet, dessen Landeszugehörigkeit geändert wer-
den soll, nicht mehr als 50.000 Einwohner hat. Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates und der Mehrheit der Mit-
glieder des Bundestages bedarf. Es muss die An-
hörung der betroffenen Gemeinden und Kreise
vorsehen. 

(8)  [...] 

Artikel 33 
[Gleichstellung als Staatsbürger

– Öffentlicher Dienst]

Artikel 33 

(1)  –  (4)  […] (1)  –  (4)  u n v e r ä n d e r t

(5)  Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter
Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums zu regeln.

(5)  Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter
Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums zu regeln und fort-
zuentwickeln.

Artikel 52
[Präsident-Beschlüsse Geschäftsordnung]

Artikel 52

(1)  –  (2)  […]

(3a)  Für Angelegenheiten der Europäischen
Union kann der Bundesrat eine Europakammer bil-
den, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundes-
rates gelten; Artikel 51 Abs. 2 und 3 Satz 2 gilt
entsprechend. 

(1)  –  (2)  u n v e r ä n d e r t 

(3a)  Für Angelegenheiten der Europäischen
Union kann der Bundesrat eine Europakammer bil-
den, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundes-
rates gelten; die Anzahl der einheitlich abzuge-
benden Stimmen der Länder bestimmt sich
nach Artikel 51 Abs. 2.

(4)  […] (4)   u n v e r ä n d e r t
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bisherige Fassung Entwurf

Artikel 72
[Konkurrierende Gesetzgebung]

Artikel 72
[Konkurrierende Gesetzgebung]

(1)  Im Bereich der konkurrierenden Gesetzge-
bung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzge-
bung, solange und soweit der Bund von seiner
Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz
Gebrauch gemacht hat.

(1)   u n v e r ä n d e r t

 (2)  Der Bund hat in diesem Bereich das Gesetz-
gebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine
bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1
Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 24 (ohne das
Recht der Luftreinhaltung und Lärmbekämp-
fung), 25, 26 hat der Bund das Gesetzgebungs-
recht, wenn und soweit die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche
Regelung erforderlich macht.

(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungs-
zuständigkeit Gebrauch gemacht, können die
Länder durch Gesetz hiervon abweichende Re-
gelungen treffen über:
1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagd-

scheine);
2. den Naturschutz und die Landschaftspflege

(ohne die Grundsätze des Naturschutzes,
das Recht des Artenschutzes oder des Mee-
resnaturschutzes);

3. die Bodenverteilung;
4. die Raumordnung;
5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder an-

lagenbezogene Regelungen);
6. die Hochschulzulassung und die Hochschul-

abschlüsse.
Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frü-
hestens sechs Monate nach ihrer Verkündung
in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung von zwei
Dritteln der Stimmen des Bundesrates anderes
bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1
geht im Verhältnis von Bundes- und Landes-
recht das jeweils spätere Gesetz vor. 

(3)  Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden,
dass eine bundesgesetzliche Regelung, für die eine
Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht
mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden
kann.

(4) u n v e r ä n d e r t
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Artikel 73 
[Gebiete der ausschließlichen Gesetzgebung des

Bundes] 

Artikel 73 

   Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung
über:
1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die

Verteidigung einschließlich des Schutzes der
Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;
3. die Freizügigkeit, das Passwesen, die Ein-

und Auswanderung und die Auslieferung;

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße
und Gewichte sowie die Zeitbestimmung;

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die
Handels- und Schifffahrtsverträge, die Frei-
zügigkeit des Warenverkehrs und den Waren-
und Zahlungsverkehr mit dem Auslande ein-
schließlich des Zoll- und Grenzschutzes;

6. den Luftverkehr;
6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder

mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen
(Eisenbahnen des Bundes), den Bau, die Un-
terhaltung und das Betreiben von Schienen-
wegen der Eisenbahnen des Bundes sowie die
Erhebung von Entgelten für die Benutzung
dieser Schienenwege;

7. das Postwesen und die Telekommunikation;
8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des

Bundes und der bundesunmittelbaren Körper-
schaften des öffentlichen Rechtes stehenden
Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheber-
recht und das Verlagsrecht;

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzge-
bung über:
1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die

Verteidigung einschließlich des Schutzes der
Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;
3. die Freizügigkeit, das Passwesen, das Melde-

und Ausweiswesen, die Ein- und Auswande-
rung und die Auslieferung;

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße
und Gewichte sowie die Zeitbestimmung;

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die
Handels- und Schifffahrtsverträge, die Frei-
zügigkeit des Warenverkehrs und den Waren-
und Zahlungsverkehr mit dem Auslande ein-
schließlich des Zoll- und Grenzschutzes;

5a. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen
Abwanderung ins Ausland;

6. den Luftverkehr;
6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder

mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen
(Eisenbahnen des Bundes), den Bau, die Un-
terhaltung und das Betreiben von Schienen-
wegen der Eisenbahnen des Bundes sowie die
Erhebung von Entgelten für die Benutzung
dieser Schienenwege;

7. das Postwesen und die Telekommunikation;
8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des

Bundes und der bundesunmittelbaren Körper-
schaften des öffentlichen Rechtes stehenden
Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheber-
recht und das Verlagsrecht;

9a. die Abwehr von Gefahren des internatio-
nalen Terrorismus durch das Bundeskri-
minalpolizeiamt in Fällen, in denen eine
länderübergreifende Gefahr vorliegt, die
Zuständigkeit einer Landespolizeibehörde
nicht erkennbar ist oder die oberste Lan-
desbehörde um eine Übernahme ersucht;

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der
Länder
a) in der Kriminalpolizei,
b) zum Schutze der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung, des Bestandes und
der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des (Verfassungsschutz)  und

c) zum Schutze gegen Bestrebungen im Bun-
desgebiet, die durch Anwendung von Ge-
walt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bun-
desrepublik Deutschland gefährden,

sowie die Einrichtung eines Bundeskriminal-
polizeiamtes und die internationale Verbre

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der
Länder
a) in der Kriminalpolizei,
b) zum Schutze der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung, des Bestandes und
der Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des (Verfassungsschutz)  und

c) zum Schutze gegen Bestrebungen im Bun-
desgebiet, die durch Anwendung von Ge-
walt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bun-
desrepublik Deutschland gefährden,

sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpo-
lizeiamtes und die internationale Verbrechens
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chensbekämpfung;
11. die Statistik für Bundeszwecke. 

bekämpfung;
11. die Statistik für Bundeszwecke;
12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;
13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten

und Kriegshinterbliebenen und die Für-
sorge für die ehemaligen Kriegsgefange-
nen;

14. die Erzeugung und Nutzung der Kern-
energie zu friedlichen Zwecken, die Errich-
tung und den Betrieb von Anlagen, die die-
sen Zwecken dienen, den Schutz gegen Ge-
fahren, die bei Freiwerden von Kernener-
gie oder durch ionisierende Strahlen ent-
stehen, und die Beseitigung radioaktiver
Stoffe.

(2)  Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen
der Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 74
[Gebiete der konkurrierenden Gesetzgebung]

Artikel 74 

(1)  Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt
sich auf folgende Gebiete:
1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht und den

Strafvollzug, die Gerichtsverfassung, das ge-
richtliche Verfahren, die Rechtsanwaltschaft,
das Notariat und die Rechtsberatung;

2. das Personenstandswesen;
3. das Vereins- und Versammlungsrecht;
4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der

Ausländer;
4a. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;
5. [aufgehoben]
6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und

Vertriebenen;
7. die öffentliche Fürsorge;

8. [aufgehoben]
9. die Kriegsschäden und die Wiedergutma-

chung;
10. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und

Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge für
die ehemaligen Kriegsgefangenen;

10a. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer
des Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie,
Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Han-
del, Bank- und Börsenwesen, privatrechtli-
ches Versicherungswesen);

11a. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie
zu friedlichen Zwecken, die Errichtung und

(1)  Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt
sich auf folgende Gebiete:
1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die

Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfah-
ren (ohne das Recht des Untersuchungs-
haftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, das
Recht der Beurkundung (ohne das Gebüh-
renrecht der Notare) und die Rechtsbera-
tung;

2. das Personenstandswesen;
3. das Vereinsrecht;
4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der

Ausländer;
4a. [entfällt; neu in: Artikel 73 Nr. 12]
5. [aufgehoben]
6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und

Vertriebenen;
7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heim-

recht);
8. [aufgehoben]
9. die Kriegsschäden und die Wiedergutma-

chung;
[10.][entfällt; neu in: Artikel 73 Nr. 13]

10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer
des Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie,
Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Han-
del, Bank- und Börsenwesen, privatrechtli-
ches Versicherungswesen)  ohne das Recht
des Ladenschlusses, der Gaststätten, der
Spielhallen, der Schaustellung von Perso-
nen, der Messen, der Ausstellungen und
der Märkte;

11a. [entfällt; neu in: Nr. 73 Nr. 14]
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den Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken
dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei
Freiwerden von Kernenergie oder durch ioni-
sierende Strahlen entstehen, und die Beseiti-
gung radioaktiver Stoffe;

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebs-
verfassung, des Arbeitsschutzes und der Ar-
beitsvermittlung sowie die Sozialversicherung
einschließlich der Arbeitslosenversicherung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und
die Förderung der wissenschaftlichen For-
schung;

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den
Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in Be-
tracht kommt;

15. die Überführung von Grund und Boden, von
Naturschätzen und Produktionsmitteln in
Gemeineigentum oder in andere Formen der
Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Missbrauchs wirtschaftli-
cher Machtstellung;

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftli-
chen Erzeugung, die Sicherung der Ernäh-
rung, die Ein- und Ausfuhr land- und forst-
wirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee-
und Küstenfischerei und den Küstenschutz;

18. den Grundstücksverkehr, das Bodenrecht
(ohne das Recht der Erschließungsbeiträge)
und das landwirtschaftliche Pachtwesen, das
Wohnungswesen, das Siedlungs- und Heim-
stättenwesen;

19. die Maßnahmen gegen gemeingefährliche und
übertragbare Krankheiten bei Menschen und
Tieren, die Zulassung zu ärztlichen und ande-
ren Heilberufen und zum Heilgewerbe, den
Verkehr mit Arzneien, Heil- und Betäu-
bungsmitteln und Giften;

19a. die wirtschaftliche Sicherung der Kranken-
häuser und die Regelung der Krankenhaus-
pflegesätze;

20. den Schutz beim Verkehr mit Lebens- und
Genussmitteln, Bedarfsgegenständen, Futter-
mitteln und land- und forstwirtschaftlichem
Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen
gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den
Tierschutz;

21. die Hochsee- und Küstenschifffahrt sowie die
Seezeichen, die Binnenschifffahrt, den Wet-
terdienst, die Seewasserstraßen und die dem
allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwas-
serstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den
Bau und die Unterhaltung von Landstraßen

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebs-
verfassung, des Arbeitsschutzes und der Ar-
beitsvermittlung sowie die Sozialversicherung
einschließlich der Arbeitslosenversicherung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und
die Förderung der wissenschaftlichen For-
schung;

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den
Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in Be-
tracht kommt;

15. die Überführung von Grund und Boden, von
Naturschätzen und Produktionsmitteln in
Gemeineigentum oder in andere Formen der
Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Missbrauchs wirtschaftli-
cher Machtstellung;

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftli-
chen Erzeugung (ohne das Recht der Flur-
bereinigung), die Sicherung der Ernährung,
die Ein- und Ausfuhr land- und forstwirt-
schaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und
Küstenfischerei und den Küstenschutz;

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr,
das Bodenrecht (ohne das Recht der Erschlie-
ßungsbeiträge) und das Wohngeldrecht, das
Altschuldenhilferecht, das Wohnungs-
bauprämienrecht, das Bergarbeiterwoh-
nungsbaurecht und das Bergmannsied-
lungsrecht;

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder
übertragbare Krankheiten bei Menschen und
Tieren, Zulassung zu ärztlichen und anderen
Heilberufen und zum Heilgewerbe, sowie das
Recht des Apothekenwesens, der Arzneien,
der Medizinprodukte, der Heilmittel, der
Betäubungsmittel und der Gifte;

19a. die wirtschaftliche Sicherung der Kranken-
häuser und die Regelung der Krankenhaus-
pflegesätze;

20. das Recht der Lebensmittel einschließlich
der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das
Recht der Genussmittel, Bedarfsgegen-
stände und Futtermittel sowie den Schutz
beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftli-
chem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der
Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge
sowie den Tierschutz;

21. die Hochsee- und Küstenschifffahrt sowie die
Seezeichen, die Binnenschifffahrt, den Wet-
terdienst, die Seewasserstraßen und die dem
allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwas-
serstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den
Bau und die Unterhaltung von Landstraßen
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für den Fernverkehr sowie die Erhebung und
Verteilung von Gebühren für die Benutzung
öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen
des Bundes sind, mit Ausnahme der Bergbah-
nen;

24. die Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung
und die Lärmbekämpfung;

25. die Staatshaftung;
26. die künstliche Befruchtung beim Menschen,

die Untersuchung und die künstliche Verän-
derung von Erbinformationen sowie Rege-
lungen zur Transplantation von Organen und
Geweben.

für den Fernverkehr sowie die Erhebung und
Verteilung von Gebühren oder Entgelten für
die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahr-
zeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen
des Bundes sind, mit Ausnahme der Bergbah-
nen;

24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und
die Lärmbekämpfung (ohne Sport- und
Freizeitlärm und Lärm von Anlagen mit
sozialer Zweckbestimmung);

25. die Staatshaftung;
26. die medizinisch unterstütze Erzeugung

menschlichen Lebens, die Untersuchung und
die künstliche Veränderung von Erbinforma-
tionen sowie Regelungen zur Transplantation
von Organen, Geweben und Zellen;

27. die Statusrechte und –pflichten der Beam-
ten der Länder, Gemeinden und anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts,
sowie der Richter in den Ländern mit Aus-
nahme der Laufbahnen, Besoldung und
Versorgung;

28. das Jagdwesen;
29. den Naturschutz und die Landschaftspfle-

ge;
30. die Bodenverteilung;
31. die Raumordnung;
32. den Wasserhaushalt;
33. die Hochschulzulassung und die Hoch-

schulabschlüsse.

(2)  Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 bedürfen der
Zustimmung des Bundesrates. 

(2)  Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedür-
fen der Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 74a
[Besoldung und Versorgung im öffentlichen

Dienst]

Artikel 74 a
w i r d  a u f g e h o b e n

(1)  Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt
sich ferner auf die Besoldung und Versorgung der
Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die in
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treue-
verhältnis stehen, soweit dem Bund nicht nach
Artikel 73 Nr. 8 die ausschließliche Gesetzgebung
zusteht.

(1) [entfällt; neu in: Artikel 74 Nr. 27]

(2)  Bundesgesetze nach Absatz 1 bedürfen der
Zustimmung des Bundesrates.

(3)  Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen
auch Bundesgesetze nach Artikel 73 Nr. 8, soweit
sie andere Maßstäbe für den Aufbau oder die Be-
messung der Besoldung und Versorgung ein-
schließlich der Bewertung der Ämter oder andere
Mindest- oder Höchstbeträge vorsehen als Bun-
desgesetze nach Absatz 1.
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(4)  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für
die Besoldung und Versorgung der Landesrichter.
Für Gesetze nach Artikel 98 Abs. 1 gilt Absatz 3
entsprechend. 

Artikel 75
[Rahmenvorschriften des Bundes]

Artikel 75
w i r d  a u f g e h o b e n

(1)  Der Bund hat das Recht, unter den Vor-
aussetzungen des Artikels 72 Rahmenvorschriften
für die Gesetzgebung der Länder zu erlassen über:
1. die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen

Dienste der Länder, Gemeinden und anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechtes
stehenden Personen, soweit Artikel 74a nichts
anderes bestimmt;

1a. die allgemeinen Grundsätze des Hochschul-
wesens; 

2. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse;
3. das Jagdwessen, den Naturschutz und die

Landschaftspflege;
4. die Bodenverteilung, die Raumordnung und

den Wasserhaushalt;
5. das Melde- und Ausweiswesen;
6. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Ab-

wanderung ins Ausland.
Artikel 72 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2)  Rahmenvorschriften dürfen nur in
Ausnahmefällen in Einzelheiten gehende oder
unmittelbar geltende Regelungen enthalten.

(3)  Erläßt der Bund Rahmenvorschriften, so sind
die Länder verpflichtet, innerhalb einer durch das
Gesetz bestimmten angemessenen Frist die
erforderlichen Landesgesetze zu erlassen.

Artikel 79 
[Änderung des Grundgesetzes]

Artikel 79 
u n v e r ä n d e r t

(1)  Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz
geändert werden, das den Wortlaut des Grundge-
setzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei völ-
kerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensrege-
lung, die Vorbereitung einer Friedensregelung
oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ord-
nung zum Gegenstand haben oder der Verteidi-
gung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind,
genügt zur Klarstellung, daß die Bestimmungen
des Grundgesetzes den Abschluß und dem Inkraft-
setzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine
Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die
sich auf diese Klarstellung beschränkt.

(2)  Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung
von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages
und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.
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(3)  [...]

Artikel 80 
[Erlaß von Rechtsverordnungen]

Artikel 80 
u n v e r ä n d e r t

(1)  [...]

(2)  Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen,
vorbehaltlich anderweitiger bundesgesetzlicher
Regelung, Rechtsverordnungen der Bundesregie-
rung oder eines Bundesministers über Grundsätze
und Gebühren für die Benutzung der Einrichtun-
gen des Postwesens und der Telekommunikation,
über die Grundsätze der Erhebung des Entgelts für
die Benutzung der Einrichtungen der Eisenbahnen
des Bundes, über den Bau und Betrieb der Eisen-
bahnen, sowie Rechtsverordnungen auf Grund von
Bundesgesetzen, die der Zustimmung des Bundes-
rates bedürfen oder die von den Ländern im Auf-
trage des Bundes oder als eigene Angelegenheit
ausgeführt werden. 

(3)  –  (4)  [...]

Artikel 81 
[Gesetzgebungsnotstand]

Artikel 81 
u n v e r ä n d e r t

(1)  Wird im Falle des Artikels 68 der Bundestag
nicht aufgelöst, so kann der Bundespräsident auf
Antrag der Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates für eine Gesetzesvorlage den Gesetz-
gebungsnotstand erklären, wenn der Bundestag sie
ablehnt, obwohl die Bundesregierung sie als
dringlich bezeichnet hat. Das gleiche gilt, wenn
eine Gesetzesvorlage abgelehnt worden ist, ob-
wohl der Bundeskanzler mit ihr den Antrag des
Artikels 68 verbunden hatte. 

(2)  Lehnt der Bundestag die Gesetzesvorlage
nach Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes er-
neut ab oder nimmt er sie in einer für die Bundes-
regierung als unannehmbar bezeichneten Fassung
an, so gilt das Gesetz als zustande gekommen,
soweit der Bundesrat ihm zustimmt. Das gleiche
gilt, wenn die Vorlage vom Bundestage nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach der erneuten Ein-
bringung verabschiedet wird. 

(3)   –  (4)  [...]
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Artikel 84 
[Landeseigene Verwaltung – Bundesaufsicht]

Artikel 84 neu

(1)  Führen die Länder die Bundesgesetze als ei-
gene Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrich-
tung der Behörden und das Verwaltungsverfahren,
soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des
Bundesrates etwas anderes bestimmen. 

(1)  Führen die Länder die Bundesgesetze als ei-
gene Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrich-
tung der Behörden und das Verwaltungsverfahren.
Wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen,
können die Länder davon abweichende Rege-
lungen treffen. Artikel 72 Abs. 3 Satz 2 und 3
gilt entsprechend. In Ausnahmefällen kann der
Bund wegen eines besonderen Bedürfnisses
nach bundeseinheitlicher Regelung das Verwal-
tungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeit
für die Länder regeln. Diese Gesetze bedürfen
der Zustimmung des Bundesrates. Durch Bun-
desgesetz dürfen Gemeinden und Gemeinde-
verbänden Aufgaben nicht übertragen werden.

(2)  Die Bundesregierung kann mit Zustimmung
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschrif-
ten113 erlassen. 

(2)   u n v e r ä n d e r t

(3)  –  (4)  [...] (3)  –  (4)   u n v e r ä n d e r t

(5)  Der Bundesregierung kann durch Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
zur Ausführung von Bundesgesetzen die Befugnis
verliehen werden, für besondere Fälle Einzelwei-
sungen zu erteilen. Sie sind, außer wenn die Bun-
desregierung den Fall für dringlich erachtet, an die
obersten Landesbehörden zu richten. 

(5)   u n v e r ä n d e r t

Artikel 85 
[Auftragsverwaltung]

Artikel 85 

(1)  Führen die Länder die Bundesgesetze im
Auftrage des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung
der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit
nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundes-
rates etwas anderes bestimmen. 

(1)  Führen die Länder die Bundesgesetze im
Auftrage des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung
der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit
nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundes-
rates etwas anderes bestimmen. Durch Bundesge-
setz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbän-
den Aufgaben nicht übertragen werden.

(2)  Die Bundesregierung kann mit Zustimmung
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor-
schriften3 erlassen. Sie kann die einheitliche Aus-
bildung der Beamten und Angestellten regeln. Die
Leiter der Mittelbehörden sind mit ihrem Einver-
nehmen zu bestellen. 

(2)  u n v e r ä n d e r t

(3)  –  (4)  [...] (3)  –  (4)   u n v e r ä n d e r t

113 Nach BVerfGE 26, 338 [399] kann trotz des Wortlauts des Artikel 84 Abs. 2 („Bundesregierung“)
auch ein einzelner Ressortminister durch Gesetz zum Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften
ermächtigt werden. Aus der „föderativen Bedeutung des Artikels 84 Abs. 2 und Artikel 85 Abs. 2
Satz 1 GG“ ergebe sich jedoch, dass ein solches Gesetz der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
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Artikel 87 
[Sachgebiete]

Artikel 87
u n v e r ä n d e r t

(1)  –  (2)  [...]

(3)  Außerdem können für Angelegenheiten, für
die dem Bunde die Gesetzgebung zusteht, selb-
ständige Bundesoberbehörden und neue bun-
desunmittelbare Körperschaften und Anstalten des
öffentlichen Rechtes durch Bundesgesetz errichtet
werden. Erwachsen dem Bunde auf Gebieten, für
die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben,
so können bei dringendem Bedarf bundeseigene
Mittel- und Unterbehörden mit Zustimmung des
Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder des
Bundestages errichtet114 werden. 

Artikel 87b 
[Bundeswehr- und Verteidigungsverwaltung]

Artikel 87b
u n v e r ä n d e r t

(1)  Die Bundeswehrverwaltung wird in bunde-
seigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungs-
unterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des Per-
sonalwesens und der unmittelbaren Deckung des
Sachbedarfs der Streitkräfte. Aufgaben der Be-
schädigtenversorgung und des Bauwesens können
der Bundeswehrverwaltung nur durch Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
übertragen werden. Der Zustimmung des Bundes-
rates bedürfen ferner Gesetze, soweit sie die Bun-
deswehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter
ermächtigen; das gilt nicht für Gesetze auf dem
Gebiete des Personalwesens. 

(2)  Im Übrigen können Bundesgesetze, die der
Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens
und des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass sie
ganz oder teilweise in bundeseigener Verwaltung
mit eigenem Verwaltungsunterbau oder von den
Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt wer-
den. Werden solche Gesetze von den Ländern im
Auftrage des Bundes ausgeführt, so können sie mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass die
der Bundesregierung und den zuständigen obersten
Bundesbehörden auf Grund des Artikels 85 zuste-
henden Befugnisse ganz oder teilweise Bundes-
oberbehörden übertragen werden; dabei kann be-
stimmt werden, dass diese Behörden beim Erlass
allgemeiner Verwaltungsvorschriften gemäß Arti-
kel 85 Abs. 2 Satz 1 nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedürfen. 

114 Die herrschende Meinung legt Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 so aus, dass die „Errichtung“ in Form eines
Gesetzes erfolgen muss, vgl. Lerche, in: Maunz/Dürig, GG, Artikel 87 Rn. 212.
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Artikel 87c 
[Erzeugung und Nutzung der Kernenergie]

Artikel 87c

Gesetze, die auf Grund des Artikels 74 Nr. 11a
ergehen, können mit Zustimmung des Bundesrates
bestimmen, dass sie von den Ländern im Auftrage
des Bundes ausgeführt werden. 

Gesetze, die aufgrund des Artikels 73 Abs. 1 Nr.
14 ergehen, können mit Zustimmung des Bundes-
rates bestimmen, dass sie von den Ländern  im
Auftrage des Bundes ausgeführt werden. 

Artikel 87d
[Luftverkehrsverwaltung]

Artikel 87d
u n v e r ä n d e r t

(1)  [...]

(2)  Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, können Aufgaben der
Luftverkehrsverwaltung den Ländern als Auf-
tragsverwaltung übertragen werden. 

Artikel 87e 
[Eisenbahnverkehrsverwaltung]

Artikel 87e
u n v e r ä n d e r t

(1)  Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisen-
bahnen des Bundes wird in bundeseigener Ver-
waltung geführt. Durch Bundesgesetz können
Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung den
Ländern als eigene Angelegenheit übertragen wer-
den. 

(2)  Der Bund nimmt die über den Bereich der
Eisenbahnen des Bundes hinausgehenden Aufga-
ben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr, die
ihm durch Bundesgesetz übertragen werden. 

(3)  Eisenbahnen des Bundes werden als Wirt-
schaftsunternehmen in privat-rechtlicher Form
geführt. Diese stehen im Eigentum des Bundes,
soweit die Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens
den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von
Schienenwegen umfasst. Die Veräußerung von
Anteilen des Bundes an den Unternehmen nach
Satz 2 erfolgt auf Grund eines Gesetzes; die Mehr-
heit der Anteile an diesen Unternehmen verbleibt
beim Bund. Das Nähere wird durch Bundesgesetz
geregelt. 

(4)  Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der
Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürf-
nissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennet-
zes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren
Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz,
soweit diese nicht den Schienenpersonennahver-
kehr betreffen, Rechnung getragen wird. Das Nä-
here wird durch Bundesgesetz geregelt. 

(5)  Gesetze auf Grund der Absätze 1 bis 4 bedür-
fen der Zustimmung des Bundesrates. Der Zu-
stimmung des Bundesrates bedürfen ferner Geset-
ze, die die Auflösung, die Verschmelzung und die
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Aufspaltung von Eisenbahnunternehmen des Bun-
des, die Übertragung von Schienenwegen der Ei-
senbahnen des Bundes an Dritte sowie die Stillle-
gung von Schienenwegen der Eisenbahnen des
Bundes regeln oder Auswirkungen auf den Schie-
nenpersonennahverkehr haben. 

Artikel 87f 
[Postwesen und Telekommunikation]

Artikel 87f
u n v e r ä n d e r t

(1)  Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, gewähr-
leistet der Bund im Bereich des Postwesens und
der Telekommunikation flächendeckend angemes-
sene und ausreichende Dienstleistungen.

(2) – (3) […]  

Artikel 91a 
[Mitwirkung des Bundeskostenverteilung]

Artikel 91a

(1)  Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei
der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn
diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind
und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung
der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemein-
schaftsaufgaben): 
1. Ausbau und Neubau von Hochschulen ein-

schließlich der Hochschulkliniken,
2. Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur,
3. Verbesserung der Agrarstruktur und des Kü-

stenschutzes.

(1)  Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei
der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn
diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind
und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung
der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemein-
schaftsaufgaben):

1. Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur,

2. Verbesserung der Agrarstruktur und des Kü-
stenschutzes.

(2)  Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des
Bundesrates werden die Gemeinschaftsaufgaben
näher bestimmt. Das Gesetz soll allgemeine
Grundsätze für ihre Erfüllung enthalten.

(2)  Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des
Bundesrates werden die Gemeinschaftsaufgaben
sowie Einzelheiten der Koordinierung näher
bestimmt.

(3)  Das Gesetz trifft Bestimmungen über das
Verfahren und über Einrichtungen für eine ge-
meinsame Rahmenplanung. Die Aufnahme eines
Vorhabens in die Rahmenplanung bedarf der Zu-
stimmung des Landes, in dessen Gebiet es durch-
geführt wird.

(3) [entfällt]

(4)  Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1
Nr. 1 und 2 die Hälfte der Ausgaben in jedem
Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 trägt der
Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für
alle Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere
regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel
bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen des
Bundes und der Länder vorbehalten.

(3) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1
Nr. 1 die Hälfte der Ausgaben in jedem Land. In
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 trägt der Bund
mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für alle
Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere regelt
das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel bleibt der
Feststellung in den Haushaltsplänen des Bundes
und der Länder vorbehalten.

(5)  Bundesregierung und Bundesrat sind auf
Verlangen über die Durchführung der Gemein-
schaftsaufgaben zu unterrichten.

(5) [entfällt]
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Artikel 91b 
[Bildungsplanung und Förderung der

Forschung]

Artikel 91b

Bund und Länder können auf Grund von Verein-
barungen bei der Bildungsplanung und bei der
Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der
wissenschaftlichen Forschung von überregionaler
Bedeutung zusammenwirken. Die Aufteilung der
Kosten wird in der Vereinbarung geregelt.

(1) Bund und Länder können aufgrund von Ver-
einbarungen auf folgenden Gebieten in Fällen
überregionaler Bedeutung zusammenwirken:
1. bei der Förderung von Einrichtungen und Vor-

haben der wissenschaftlichen Forschung au-
ßerhalb von Hochschulen;

2. bei der Förderung von Vorhaben der wis-
senschaftlichen Forschung an Hochschulen
sowie von Forschungsbauten an Hochschu-
len einschließlich Großgeräten.

(2)  Bund und Länder können aufgrund von
Vereinbarungen zur Feststellung der Leistungs-
fähigkeit des Bildungswesens im internationa-
len Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten
und Empfehlungen zusammenwirken.

(3)  Die Kostentragung wird in der Vereinba-
rung geregelt.

Artikel 93
[Zuständigkeit des Bundesverfassungs-gerichts]

Artikel 93

(1)  […] (1)   u n v e r ä n d e r t

(2)  Das Bundesverfassungsgericht entscheidet
außerdem auf Antrag des Bundesrates, einer
Landesregierung oder der Volksvertretung
eines Landes, ob im Falle des Artikel 72 Abs. 4
die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche
Regelung nach Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr
besteht oder Bundesrecht in den Fällen des
Artikel 125a Abs. 2 Satz 1 nicht mehr erlassen
werden könnte. Die Feststellung, dass die
Erforderlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht
nicht mehr erlassen werden könnte, ersetzt ein
Bundesgesetz nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach
Artikel 125a Abs. 2 Satz 2. Der Antrag nach
Satz 1 ist nur zulässig, wenn eine
Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Abs. 4 oder
nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2 im Bundestag
abgelehnt oder über sie nicht innerhalb eines
Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn
eine entsprechende Gesetzesvorlage im
Bundesrat abgelehnt worden ist.

(2)  […] (3)  u n v e r ä n d e r t

Artikel 96 
[Bundesgerichte]

Artikel 96
u n v e r ä n d e r t

(1)  –  (4)  [...]
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(5)  Für Strafverfahren auf den folgenden Gebie-
ten kann ein Bundesgesetz mit Zustimmung des
Bundesrates vorsehen, dass Gerichte der Länder
Gerichtsbarkeit des Bundes ausüben: 
1. Völkermord; 
2. völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen die

Menschlichkeit; 
3. Kriegsverbrechen; 
4. andere Handlungen, die geeignet sind und in

der Absicht vorgenommen werden, das fried-
liche Zusammenleben der Völker zu stören
(Artikel 26 Abs. 1);

5. Staatsschutz.

Artikel 98 
[Rechtsstellung der Richter]

Artikel 98

(1)  - (2)  […] (1)  - (2)   u n v e r ä n d e r t

(3)  Die Rechtsstellung der Richter in den
Ländern ist durch besondere Landesgesetze zu
regeln. Der Bund kann Rahmenvorschriften
erlassen, soweit Artikel 74a Abs. 4 nichts anderes
bestimmt.

(3)  Die Rechtsstellung der Richter in den
Ländern ist durch besondere Landesgesetze zu
regeln, soweit Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 nichts
anderes bestimmt.

Artikel 104a
[Ausgabenverteilung – Finanzhilfe des Bundes]

Artikel 104a

(1)  Der Bund und die Länder tragen gesondert
die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz
nichts anderes bestimmt. 

(2)  Handeln die Länder im Auftrage des Bundes,
trägt der Bund die sich daraus ergebenden
Ausgaben.

(1)   u n v e r ä n d e r t

(2)   u n v e r ä n d e r t

(3)  Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren
und von den Ländern ausgeführt werden, können
bestimmen, dass die Geldleistungen ganz oder
zum Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt
das Gesetz, dass der Bund die Hälfte der Ausgaben
oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes
durchgeführt.

Bestimmt das Gesetz, dass die Länder ein Viertel
der Ausgaben oder mehr tragen, so bedarf es der
Zustimmung des Bundesrates. 

(3)  Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren
und von den Ländern ausgeführt werden, können
bestimmen, dass die Geldleistungen ganz oder zum
Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das
Gesetz, dass der Bund die Hälfte der Ausgaben
oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes
durchgeführt.

(4) Führen die Länder Bundesgesetze als ei-
gene Angelegenheiten oder nach Absatz 3 Satz 2
im Auftrag des Bundes aus, bedürfen diese der
Zustimmung des Bundesrates, wenn sie Pflich-
ten der Länder zur Erbringung von Geldlei-
stungen oder geldwerten Sachleistungen gegen-
über Dritten begründen.

(4)  [siehe Art. 104b neu]

(5)  Der Bund und die Länder tragen die bei ihren
Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben und
haften im Verhältnis zueinander für eine ord-
nungsmäßige Verwaltung. Das Nähere bestimmt

(5)   u n v e r ä n d e r t
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ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf. 

(6)  Bund und Länder tragen nach der inner-
staatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenver-
teilung die Lasten einer Verletzung von supra-
nationalen oder völkerrechtlichen Verpflich-
tungen Deutschlands. In Fällen länderübergrei-
fender Finanzkorrekturen der Europäischen
Union tragen Bund und Länder diese Lasten im
Verhältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit
trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom Hun-
dert der Gesamtlasten entsprechend einem
allgemeinen Schlüssel; 50 vom Hundert der
Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten
verursacht haben, anteilig entsprechend der
Höhe der erhaltenen Mittel. Das Nähere regelt
ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf. 

[bisheriger Artikel 104a Abs. 4] Artikel 104b neu eingefügt
[Finanzhilfe des Bundes]

(4)  Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für
besonders bedeutsame Investitionen der Länder
und Gemeinden (Gemeindeverbände) gewähren,
die zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich
unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesge-
biet oder zur Förderung des wirtschaftlichen
Wachstums erforderlich sind. 

(1) Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für
besonders bedeutsame Investitionen der Länder
und der Gemeinden (Gemeindeverbände) gewäh-
ren, die
1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-

schaftlichen Gleichgewichts oder
2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschafts-

kraft im Bundesgebiet oder
3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachs-

tums
erforderlich sind. Satz 1 gilt nicht für Gegen-
stände der ausschließlichen Gesetzgebung der
Länder.

Das Nähere, insbesondere die Arten der zu för-
dernden Investitionen, wird durch Bundesgesetz,
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, oder
auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch
Verwaltungsvereinbarung geregelt.

(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu
fördernden Investitionen, wird durch Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
oder auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch
Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die Mittel
sind befristet zu gewähren und hinsichtlich
ihrer Verwendung in regelmäßigen Zeitabstän-
den zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind im
Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen zu
gestalten.

(3)  Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat
sind auf Verlangen über die Durchführung der
Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu
unterrichten.
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Artikel 105
[Zuständigkeitsverteilung in der

Steuergesetzgung]

Artikel 105

(1)  –  (2)  [...] (1)  –  (2)   u n v e r ä n d e r t

(2a)  Die Länder haben die Befugnis zur Gesetz-
gebung über die örtlichen Verbrauch- und Auf-
wandsteuern, solange und soweit sie nicht bundes-
gesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. 

(2a)  Die Länder haben die Befugnis zur Gesetz-
gebung über die örtlichen Verbrauch- und Auf-
wandsteuern, solange und soweit sie nicht bundes-
gesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Sie
haben die Befugnis zur Bestimmung des Steuer-
satzes bei der Grunderwerbsteuer.

(3)  Bundesgesetze über Steuern, deren Auf-
kommen den Ländern oder den Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließt,
bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 

(3)  u n v e r ä n d e r t

Artikel 106
[Verteilung des Steueraufkommens und des

Ertrages der Finanzmonopole]

Artikel 106
u n v e r ä n d e r t

(1)  –  (2)  [...]

(3)  Das Aufkommen der Einkommensteuer, der
Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer steht
dem Bund und den Ländern gemeinsam zu (Ge-
meinschaftsteuern), soweit das Aufkommen der
Einkommensteuer nicht nach Absatz 5 und das
Aufkommen der Umsatzsteuer nicht nach Absatz
5a den Gemeinden zugewiesen werden. Am Auf-
kommen der Einkommensteuer und der Körper-
schaftsteuer sind der Bund und die Länder je zur
Hälfte beteiligt. Die Anteile von Bund und Län-
dern an der Umsatzsteuer werden durch Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
festgesetzt. Bei der Festsetzung ist von folgenden
Grundsätzen auszugehen: 
1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben

der Bund und die Länder gleichmäßig An-
spruch auf Deckung ihrer notwendigen Aus-
gaben. Dabei ist der Umfang der Ausgaben
unter Berücksichtigung einer mehrjährigen Fi-
nanzplanung zu ermitteln.

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der
Länder sind so aufeinander abzustimmen, dass
ein billiger Ausgleich erzielt, eine Überbela-
stung der Steuerpflichtigen vermieden und die
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet gewahrt wird. 

Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile
von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer Steu-
ermindereinnahmen einbezogen, die den Ländern
ab 1. Januar 1996 aus der Berücksichtigung von
Kindern im Einkommensteuerrecht entstehen. Das
Nähere bestimmt das Bundesgesetz nach Satz 3. 
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(4)  Die Anteile von Bund und Ländern an der
Umsatzsteuer sind neu festzusetzen, wenn sich das
Verhältnis zwischen den Einnahmen und Ausga-
ben des Bundes und der Länder wesentlich anders
entwickelt; Steuermindereinnahmen, die nach
Absatz 3 Satz 5 in die Festsetzung der Umsatz-
steueranteile zusätzlich einbezogen werden, blei-
ben hierbei unberücksichtigt. Werden den Ländern
durch Bundesgesetz zusätzliche Ausgaben aufer-
legt oder Einnahmen entzogen, so kann die Mehr-
belastung durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, auch mit Finanzzu-
weisungen des Bundes ausgeglichen werden, wenn
sie auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist. In dem
Gesetz sind die Grundsätze für die Bemessung
dieser Finanzzuweisungen und für ihre Verteilung
auf die Länder zu bestimmen. 

(5)  Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem
Aufkommen der Einkommensteuer, der von den
Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der
Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner
weiterzuleiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf. Es kann bestimmen, dass die Gemeinden
Hebesätze für den Gemeindeanteil festsetzen. 

(5a)  Die Gemeinden erhalten ab dem 1. Januar
1998 einen Anteil an dem Aufkommen der Um-
satzsteuer. Er wird von den Ländern auf der
Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen
Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet. Das
Nähere wird durch Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, bestimmt. 

(6)  Das Aufkommen der Grundsteuer und Ge-
werbesteuer steht den Gemeinden, das Aufkom-
men der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern
steht den Gemeinden oder nach Maßgabe der Lan-
desgesetzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den
Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebe-
sätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im
Rahmen der Gesetze festzusetzen. Bestehen in
einem Land keine Gemeinden, so steht das Auf-
kommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer
sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteu-
ern dem Land zu. Bund und Länder können durch
eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbe-
steuer beteiligt werden. Das Nähere über die Um-
lage bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf. Nach Maßgabe der
Landesgesetzgebung können die Grundsteuer und
Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom
Aufkommen der Einkommensteuer und der Um-
satzsteuer als Bemessungsgrundlagen für Umlagen
zugrunde gelegt werden. 

(7)  –  (9)  [...]
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Artikel 106a
[Steueranteil für öffentlichen

Personennahverkehr]

Artikel 106a
u n v e r ä n d e r t

 Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öf-
fentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem
Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere
regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt
bei der Bemessung der Finanzkraft nach Arti-
kel 107 Abs. 2 unberücksichtigt.

Artikel 107
[Finanzausgleich]

Artikel 107
[Finanzausgleich]

(1)  Das Aufkommen der Landessteuern und der
Länderanteil am Aufkommen der Einkommen-
steuer und der Körperschaftsteuer stehen den ein-
zelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von
den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt
werden (örtliches Aufkommen). Durch Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer
nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie
über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen
Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch
Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerle-
gung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern
treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der
Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern nach
Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu; für einen Teil,
höchstens jedoch für ein Viertel dieses Länderan-
teils, können durch Bundesgesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, Ergänzungsan-
teile für die Länder vorgesehen werden, deren
Einnahmen aus den Landessteuern und aus der
Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer je
Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder
liegen. 

(1)  Das Aufkommen der Landessteuern und der
Länderanteil am Aufkommen der Einkommen-
steuer und der Körperschaftsteuer stehen den ein-
zelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von
den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt
werden (örtliches Aufkommen). Durch Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer
nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie
über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen
Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch
Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerle-
gung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern
treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der
Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern nach
Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu; für einen Teil,
höchstens jedoch für ein Viertel dieses Länderan-
teils, können durch Bundesgesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, Ergänzungsan-
teile für die Länder vorgesehen werden, deren
Einnahmen aus den Landessteuern und aus der
Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer je
Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder
liegen; bei der Grunderwerbsteuer ist die Steu-
erkraft einzubeziehen.

(2)  [...] (2)  u n v e r ä n d e r t

Artikel 108
[Bundes- und Landesfinanzverwaltung -

Finansgerichtsbarkeit]

Artikel 108
u n v e r ä n d e r t

(1)  [...]

(2)  Die übrigen Steuern werden durch Landesfi-
nanzbehörden verwaltet. Der Aufbau dieser Be-
hörden und die einheitliche Ausbildung der Be-
amten können durch Bundesgesetz mit Zustim-
mung des Bundesrates geregelt werden. Soweit
Mittelbehörden eingerichtet sind, werden deren
Leiter im Einvernehmen mit der Bundesregierung
bestellt. 
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(3)  [...]

(4)  Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, kann bei der Verwaltung
von Steuern ein Zusammenwirken von Bundes-
und Landesfinanzbehörden sowie für Steuern, die
unter Absatz 1 fallen, die Verwaltung durch Lan-
desfinanzbehörden und für andere Steuern die
Verwaltung durch Bundesfinanzbehörden vorge-
sehen werden, wenn und soweit dadurch der Voll-
zug der Steuergesetze erheblich verbessert oder
erleichtert wird. Für die den Gemeinden (Gemein-
deverbänden) allein zufließenden Steuern kann die
den Landesfinanzbehörden zustehende Verwaltung
durch die Länder ganz oder zum Teil den Gemein-
den (Gemeindeverbänden) übertragen werden. 

(5)  Das von den Bundesfinanzbehörden anzu-
wendende Verfahren wird durch Bundesgesetz
geregelt. Das von den Landesfinanzbehörden und
in den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 von den Ge-
meinden (Gemeindeverbänden) anzuwendende
Verfahren kann durch Bundesgesetz mit Zustim-
mung des Bundesrates geregelt werden. 

(6)  [...]

(7)  Die Bundesregierung kann allgemeine Ver-
waltungsvorschriften erlassen, und zwar mit Zu-
stimmung des Bundesrates, soweit die Verwaltung
den Landesfinanzbehörden oder Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) obliegt. 

Artikel 109
[Haushaltswirtschaft in Bund und Ländern]

Artikel 109 

(1)  –  (2)  [...] (1)  –  (2)   u n v e r ä n d e r t

(3)  Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, können für Bund und
Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das
Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haus-
haltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanz-
planung aufgestellt werden. 

(3)   u n v e r ä n d e r t

(4)  Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts können durch Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, Vorschriften über 

(4)   u n v e r ä n d e r t

1. Höchstbeträge, Bedingungen und Zeitfolge der
Aufnahme von Krediten durch Gebietskörper-
schaften und Zweckverbände und

2. eine Verpflichtung von Bund und Ländern,
unverzinsliche Guthaben bei der Deutschen
Bundesbank zu unterhalten (Konjunkturaus-
gleichsrücklagen), 

erlassen werden. Ermächtigungen zum Erlass von
Rechtsverordnungen können nur der Bundesregie-
rung erteilt werden. Die Rechtsverordnungen be
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dürfen der Zustimmung des Bundesrates. Sie sind
aufzuheben, soweit der Bundestag es verlangt; das
Nähere bestimmt das Bundesgesetz.

(5)  Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft auf Grund Artikel 104 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin
sind von Bund und Ländern gemeinsam zu
erfüllen. Sanktionsmaßnahmen der Europäi-
schen Gemeinschaft tragen Bund und Länder
im Verhältnis 65 zu 35. Die Ländergesamtheit
trägt solidarisch 35 vom Hundert der auf die
Länder entfallenden Lasten entsprechend ihrer
Einwohnerzahl; 65 vom Hundert der auf die
Länder entfallenden Lasten tragen die Länder
entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 115c
[Erweiterung der Gesetzgebungskompetenz des

Bundes]

Artikel 115c
u n v e r ä n d e r t

(1)  Der Bund hat für den Verteidigungsfall das
Recht der konkurrierenden Gesetzgebung auch auf
den Sachgebieten, die zur Gesetzgebungszustän-
digkeit der Länder gehören. Diese Gesetze bedür-
fen der Zustimmung des Bundesrates. 

(2)  [...]

(3)  Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen
oder unmittelbar drohenden Angriffs erforderlich
ist, kann für den Verteidigungsfall durch Bundes-
gesetz mit Zustimmung des Bundesrates die Ver-
waltung und das Finanzwesen des Bundes und der
Länder abweichend von den Abschnitten VIII,
VIIIa und X geregelt werden, wobei die Lebensfä-
higkeit der Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht,
zu wahren ist. 

(4)  [...]

Artikel 115k
[Rang und Geltungsdauer von

Notstandbestimmungen]

Artikel 115k
u n v e r ä n d e r t

(1)  –  (2)  [...]

(3)  Gesetze, die von den Artikeln 91a, 91b,
104a, 106 und 107 abweichende Regelungen ent-
halten, gelten längstens bis zum Ende des zweiten
Rechnungsjahres, das auf die Beendigung des
Verteidigungsfalles folgt. Sie können nach Been-
digung des Verteidigungsfalles durch Bundesge-
setz mit Zustimmung des Bundesrates geändert



- 155 -

bisherige Fassung Entwurf

werden, um zu der Regelung gemäß den Ab-
schnitten VIIIa und X überzuleiten. 

Artikel 115l
[Aufhebung außerordentlicher Maßnahmen -

Friedensbeschluß]

Artikel 115l
u n v e r ä n d e r t

(1)  Der Bundestag kann jederzeit mit Zustim-
mung des Bundesrates Gesetze des Gemeinsamen
Ausschusses aufheben. Der Bundesrat kann ver-
langen, dass der Bundestag hierüber beschließt.
Sonstige zur Abwehr der Gefahr getroffene Maß-
nahmen des Gemeinsamen Ausschusses oder der
Bundesregierung sind aufzuheben, wenn der Bun-
destag und der Bundesrat es beschließen. 

(2)  Der Bundestag kann mit Zustimmung des
Bundesrates jederzeit durch einen vom Bundesprä-
sidenten zu verkündenden Beschluss den Verteidi-
gungsfall für beendet erklären. Der Bundesrat kann
verlangen, dass der Bundestag hierüber beschließt.
Der Verteidigungsfall ist unverzüglich für beendet
zu erklären, wenn die Voraussetzungen für seine
Feststellung nicht mehr gegeben sind. 

(3)  [...]

Artikel 120a
[Lastenausgleich]

Artikel 120a
u n v e r ä n d e r t

(1)  Die Gesetze, die der Durchführung des La-
stenausgleichs dienen, können mit Zustimmung
des Bundesrates bestimmen, dass sie auf dem
Gebiete der Ausgleichsleistungen teils durch den
Bund, teils im Auftrage des Bundes durch die
Länder ausgeführt werden und dass die der Bun-
desregierung und den zuständigen obersten Bun-
desbehörden auf Grund des Artikels 85 insoweit
zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise dem
Bundesausgleichsamt übertragen werden. Das
Bundesausgleichsamt bedarf bei Ausübung dieser
Befugnisse nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes; seine Weisungen sind, abgesehen von den
Fällen der Dringlichkeit, an die obersten Landes-
behörden (Landesausgleichsämter)  zu richten. 

(2)  […]
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Artikel 125a Artikel 125a

(1)  Recht, das als Bundesrecht erlassen worden
ist, aber wegen Änderung des Artikels 74 Abs. 1
oder des Artikels 75 Abs. 1 nicht mehr als Bundes-
recht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht
fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt werden.

(1)  Recht, das als Bundesrecht erlassen worden
ist, aber wegen der Änderung des Artikels 74 Abs.
1, der Einfügung des Artikels 84 Abs. 1 Satz 6,
des Artikels 85 Abs. 1 Satz 2 oder des Artikels
105 Abs. 2 a Satz 2 oder wegen der Aufhebung
der Artikel 74 a, 75 oder 98 Abs. 3 Satz 2 nicht
mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt
als Bundesrecht fort. Es kann durch Landesrecht
ersetzt werden.

(2)  Recht, das auf Grund des Artikels 72 Abs. 2
in der bis zum 15. November 1994 geltenden Fas-
sung erlassen worden ist, gilt als Bundesrecht fort.
Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, dass
es durch Landesrecht ersetzt werden kann. Ent-
sprechendes gilt für Bundesrecht, das vor diesem
Zeitpunkt erlassen worden ist und das nach Arti-
kel 75 Abs. 2 nicht mehr erlassen werden könnte.

(2)  Recht, das aufgrund des Artikels 72 Abs. 2
in der bis zum 15. November 1994 geltenden Fas-
sung erlassen worden ist, aber wegen Änderung
des Artikels 72 Abs. 2 nicht mehr als Bundes-
recht erlassen werden könnte, gilt als Bundes-
recht fort. Durch Bundesgesetz kann bestimmt
werden, dass es durch Landesrecht ersetzt werden
kann.

(3)  Recht, dass als Landesrecht erlassen wor-
den ist, aber wegen Änderung des Artikels 73
GG nicht mehr als Landesrecht erlassen wer-
den könnte, gilt als Landesrecht fort. Es kann
durch Bundesrecht ersetzt werden.

Artikel 125b neu eingefügt

(1)  Recht, das auf Grund des Artikels 75 in
der bis zum [einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung dieses Gesetzes] geltenden Fassung erlas-
sen worden ist und das auch nach diesem Zeit-
punkt als Bundesrecht erlassen werden könnte,
gilt als Bundesrecht fort. Befugnisse und Ver-
pflichtungen der Länder zur Gesetzgebung
bleiben insoweit bestehen. Auf den in Artikel 72
Abs. 3 Satz 1 genannten Gebieten können die
Länder von diesem Recht abweichende Rege-
lungen treffen, auf den Gebieten des Artikel 72
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 5 und 6 jedoch erst, wenn
der Bund ab dem [einsetzen: Tag nach der
Verkündung dieses Gesetzes] von seiner Ge-
setzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht
hat, in den Fällen der Nummern 2 und 5 späte-
stens ab dem 1. Januar 2010, im Fall der Num-
mer 6 spätestens ab dem 1. August 2008.

(2)  Von bundesgesetzlichen Regelungen, die
auf Grund des Artikels 84 Abs. 1 in der vor
dem [einsetzen: Tag nach der Verkündung
dieses Gesetzes] geltenden Fassung erlassen
worden sind, können die Länder abweichende
Regelungen treffen, von Regelungen des Ver-
waltungsverfahrens bis zum 31. Dezember 2009
aber nur dann, wenn ab dem [einsetzen: Tag
nach der Verkündung dieses Gesetzes] in dem
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jeweiligen Bundesgesetz Regelungen des Ver-
waltungsverfahrens geändert worden sind.

Artikel 125c neu eingefügt

(1)  Recht, das auf Grund des Artikels 91a
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 1 in der bis
zum [einsetzen: Tag nach der Verkündung
dieses Gesetzes] geltenden Fassung erlassen
worden ist, gilt bis zum 31. Dezember 2006 fort.

(2)  Die nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis
zum [einsetzen: Tag nach der Verkündung
dieses Gesetzes] geltenden Fassung in den
Bereichen der Gemeindeverkehrsfinanzierung
und der sozialen Wohnraumförderung
geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31.
Dezember 2006 fort. Die im Bereich der
Gemeindeverkehrsfinanzierung für die
besonderen Programme nach § 6 Abs. 1 des
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes sowie
die sonstigen nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis
zum [einsetzen: Tag nach der Verkündung
dieses Gesetzes] geltenden Fassung
geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31.
Dezember 2019 fort, soweit nicht ein früherer
Zeitpunkt für das Außerkraftreten bestimmt ist
oder wird.

Artikel 134
[Überleitung des Reichsvermögens]

Artikel 134
u n v e r ä n d e r t

(1)  Das Vermögen des Reiches wird grundsätz-
lich Bundesvermögen. 

(2)  Soweit es nach seiner ursprünglichen
Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungs-
aufgaben bestimmt war, die nach diesem Grundge-
setze nicht Verwaltungsaufgaben des Bundes sind,
ist es unentgeltlich auf die nunmehr zuständigen
Aufgabenträger und, soweit es nach seiner gegen-
wärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung
Verwaltungsaufgaben dient, die nach diesem
Grundgesetze nunmehr von den Ländern zu erfül-
len sind, auf die Länder zu übertragen. Der Bund
kann auch sonstiges Vermögen den Ländern über-
tragen. 

(3)  Vermögen, das dem Reich von den Ländern
und Gemeinden (Gemeindeverbänden) unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt wurde, wird wiederum
Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemein-
deverbände), soweit es nicht der Bund für eigene
Verwaltungsaufgaben benötigt. 

(4)  Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der
Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
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Artikel 135
[Vermögensregelung bei Wechsel der

Landeszuständigkeit]

Artikel 135
u n v e r ä n d e r t

(1)  Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum In-
krafttreten dieses Grundgesetzes die Landeszuge-
hörigkeit eines Gebietes geändert, so steht in die-
sem Gebiete das Vermögen des Landes, dem das
Gebiet angehört hat, dem Lande zu, dem es jetzt
angehört. 

(2)  Das Vermögen nicht mehr bestehender Län-
der und nicht mehr bestehender anderer Körper-
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes
geht, soweit es nach seiner ursprünglichen Zweck-
bestimmung überwiegend für Verwaltungsaufga-
ben bestimmt war, oder nach seiner gegenwärti-
gen, nicht nur vorübergehenden Benutzung über-
wiegend Verwaltungsaufgaben dient, auf das Land
oder die Körperschaft oder Anstalt des öffentli-
chen Rechtes über, die nunmehr diese Aufgaben
erfüllen. 

(3)  Grundvermögen nicht mehr bestehender
Länder geht einschließlich des Zubehörs, soweit es
nicht bereits zu Vermögen im Sinne des Absatzes
1 gehört, auf das Land über, in dessen Gebiet es
belegen ist. 

(4)  Sofern ein überwiegendes Interesse des Bun-
des oder das besondere Interesse eines Gebietes es
erfordert, kann durch Bundesgesetz eine von den
Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelung getroffen
werden. 

(5)  Im übrigen wird die Rechtsnachfolge und die
Auseinandersetzung, soweit sie nicht bis zum 1.
Januar 1952 durch Vereinbarung zwischen den
beteiligten Ländern oder Körperschaften oder
Anstalten des öffentlichen Rechtes erfolgt, durch
Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf. 

(6)  –  (7)  [...]

Artikel 135a
[Alte Verbindlichkeiten]

Artikel 135a
u n v e r ä n d e r t

(1)  Durch die in Artikel 134 Abs. 4 und Arti-
kel 135 Abs. 5 vorbehaltene Gesetzgebung des
Bundes kann auch bestimmt werden, dass nicht
oder nicht in voller Höhe zu erfüllen sind 
1. Verbindlichkeiten des Reiches sowie Verbind-

lichkeiten des ehemaligen Landes Preußen und
sonstiger nicht mehr bestehender Körperschaf-
ten und Anstalten des öffentlichen Rechts,

2. Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen
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Rechts, welche mit dem Übergang von Vermö-
genswerten nach Artikel 89, 90, 134 und 135 im
Zusammenhang stehen, und Verbindlichkeiten
dieser Rechtsträger, die auf Maßnahmen der in
Nummer 1 bezeichneten Rechtsträger beruhen, 

3. Verbindlichkeiten der Länder und Gemeinden
(Gemeindeverbände), die aus Maßnahmen ent-
standen sind, welche diese Rechtsträger vor
dem 1. August 1945 zur Durchführung von An-
ordnungen der Besatzungsmächte oder zur Be-
seitigung eines kriegsbedingten Notstandes im
Rahmen dem Reich obliegender oder vom
Reich übertragener Verwaltungsaufgaben ge-
troffen haben. 

(2)  Absatz 1 findet entsprechende Anwendung
auf Verbindlichkeiten der Deutschen Demokrati-
schen Republik oder ihrer Rechtsträger sowie auf
Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Kör-
perschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts,
die mit dem Übergang von Vermögenswerten der
Deutschen Demokratischen Republik auf Bund,
Länder und Gemeinden im Zusammenhang stehen,
und auf Verbindlichkeiten, die auf Maßnahmen der
Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer
Rechtsträger beruhen.

Artikel 143a
[Ausschließliche Gesetzgebung bei

Bundeseisenbahnen]

Artikel 143a
u n v e r ä n d e r t

(1)  –  (2)  [...]

(3)  Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich des
Schienenpersonennahverkehrs der bisherigen Bun-
deseisenbahnen ist bis zum 31. Dezember 1995
Sache des Bundes. Dies gilt auch für die entspre-
chenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwal-
tung. Das Nähere wird durch Bundesgesetz gere-
gelt, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

Artikel 143b
[Umwandlung der Deutschen Bundespost]

Artikel 143b
u n v e r ä n d e r t

(1)  Das Sondervermögen Deutsche Bundespost
wird nach Maßgabe eines Bundesgesetzes in Un-
ternehmen privater Rechtsform umgewandelt. Der
Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über
alle sich hieraus ergebenden Angelegenheiten. 

(2)  Die vor der Umwandlung bestehenden aus-
schließlichen Rechte des Bundes können durch
Bundesgesetz für eine Übergangszeit den aus der
Deutschen Bundespost POSTDIENST und der
Deutschen Bundespost TELEKOM her-
vorgegangenen Unternehmen verliehen werden.
Die Kapitalmehrheit am Nachfolgeunternehmen
der Deutschen Bundespost POSTDIENST darf der
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Bund frühestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des
Gesetzes aufgeben. Dazu bedarf es eines Bundes-
gesetzes mit Zustimmung des Bundesrates. 

(3)  [...]

Artikel 143c neu eingefügt 

(1)  Den Ländern stehen ab dem 1. Januar
2007 bis zum 31. Dezember 2019 für den durch
die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben
Ausbau und Neubau von Hochschulen ein-
schließlich Hochschulkliniken und Bildungs-
planung sowie für den durch die Abschaffung
der Finanzhilfen zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden und zur so-
zialen Wohnraumförderung bedingten Wegfall
der Finanzierungsanteile des Bundes jährlich
Beträge aus dem Haushalt des Bundes zu. Bis
zum 31. Dezember 2013 werden diese Beträge
aus dem Durchschnitt der Finanzierungsanteile
des Bundes im Referenzzeitraum 2000 bis 2008
ermittelt.

(2)  Die Beträge nach Absatz 1 werden auf die
Länder bis zum 31. Dezember 2013 wie folgt
verteilt:
1. als jährliche Festbeträge, deren Höhe sich

nach dem Durchschnittsanteil eines jeden
Landes im Zeitraum 2000 bis 2003 errechnet;

2. jeweils zweckgebunden an den Aufgabenbe-
reich der bisherigen Mischfinanzierungen.

(3)  Bund und Länder überprüfen bis Ende
2013, in welcher Höhe die den Ländern nach
Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel zur
Aufgabenerfüllung der Länder noch angemes-
sen und erforderlich sind. Ab dem 1. Januar
2014 entfällt die nach Absatz 2 Nr. 2 vorgesehe-
ne Zweckbindung der nach Absatz 1 zugewie-
senen Finanzierungsmittel; die investive
Zweckbindung des Mittelvolumens bleibt be-
stehen. Die Vereinbarungen aus dem Solidar-
pakt II bleiben unberührt.

(4)  Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das
der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
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kel 71, 73 GG

Der Bund gewinnt auf sechs Gebieten neue Gesetzgebungskompetenzen:

1. Waffen- und Sprengstoffrecht [bisher Artikel 74 (1) Nr. 4a]

2. BKA-Kompetenz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus
durch  das Bundeskriminalpolizeiamt in Fällen, in denen eine änderübergrei-
fende Gefahr vorliegt, die Zuständigkeit einer Landespolizeibehörde nicht er-
kennbar ist oder die oberste Landesbehörde um eine Übernahme ersucht [neu
eingefügt]

3. Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und Fürsorge
für die ehemaligen Kriegsgefangenen [bisher Artikel 74 (1) Nr. 10]

4. Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, Errichtung
und Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen.... [bisher Artikel 74 (1)
Nr. 11a]

5. Melde- und Ausweiswesen [bisher Artikel 75 (1) Nr. 5]

6. Schutz deutschen Kulturguts gegen Abwanderung ins Ausland [bisher Arti-
kel 75 (1) Nr. 6].
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Anlage 5: Änderungen der konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 72, 74
GG

„(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, das gerichtliche
Verfahren (ohne Untersuchungshaftvollzug), die Rechtsanwaltschaft und die
Rechtsberatung;

2. das Personenstandswesen;

3. das Vereinsrecht;

4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer;

4a. [vgl. Artikel 73 Nr. 12 neu]
5. [aufgehoben];

6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen;

7. die öffentliche Fürsorge ohne das Heimrecht;
8. [aufgehoben];

9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;

10. [vgl. Artikel 73 Nr. 13 – neu -]

10a. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von Ge-
waltherrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk,
Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungs-
wesen) ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhal-
len, der Schaustellung von Personen, der Messen, der Ausstellungen und
der Märkte;

11a. [vgl. Nr. 73 Nr. 14 neu]
12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des Arbeitsschutzes

und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversicherung einschließlich der
Arbeitslosenversicherung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung;

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 und
74 in Betracht kommt;

15. die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und Produktions-
mitteln in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung;

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung (ohne das Recht
der Flurbereinigung), die Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr
land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und Küstenfischerei
und den Küstenschutz;

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der
Erschließungsbeiträge) und aus dem Wohnungswesen das Wohngeldrecht,
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das Altschuldenhilferecht, das Wohnungsbauprämienrecht, das Bergar-
beiterwohnungsbaurecht und das Bergmannsiedlungsrecht;

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei
Menschen und Tieren, Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und
zum Heilgewerbe, sowie Recht des Apothekenwesens, der Arzneien, der
Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und der Gifte.

19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Kran-
kenhauspflegesätze;

20. das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Gewinnung dienenden
Tiere, das Recht der Genussmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittel so-
wie den Schutz beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- und
Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie
den Tierschutz;

21. die Hochsee- und Küstenschifffahrt sowie die Seezeichen, die Binnenschiff-
fahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstraßen und die dem allgemeinen Ver-
kehr dienenden Binnenwasserstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unterhaltung von
Landstraßen für den Fernverkehr sowie die Erhebung und Verteilung von Ge-
bühren für die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme
der Bergbahnen;

24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung (ohne
Sport- und Freizeitlärm und Lärm von Anlagen mit sozialer Zweckbe-
stimmung);

25. die Staatshaftung;

26. die medizinisch unterstütze Erzeugung menschlichen Lebens, die Untersu-
chung und die künstliche Veränderung von Erbinformationen sowie Regelun-
gen zur Transplantation von Organen, Geweben und Zellen;

27. die Statusrechte und –pflichten der Angehörigen des öffentlichen Dienstes
der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen
Rechts, die in einem öffentlichrechtlichen Dienst- und Treueverhältnis
stehen, mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung;

28. das Jagdwesen;

29. den Naturschutz und die Landschaftspflege;

30. die Bodenverteilung;

31. die Raumordnung;

32. den Wasserhaushalt;

33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und Nr. 27 bedürfen der Zustimmung des Bundesra-

tes.“
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Anlage 6: Verlagerungen auf die Länder aus Artikel 74 und Artikel 75 GG

1. Versammlungsrecht [bisher Artikel 74 Abs. 1 Nr. 3]

2. Strafvollzug (einschließlich Vollzug der Untersuchungshaft) [bisher Artikel 74
Abs. 1 Nr. 1]

3. Notariat (einschl. Gebührenrecht, aber ohne Beurkundungsrecht) [bisher Arti-
kel 74 Abs.1 Nr. 1]

4. Heimrecht 

5. Ladenschlussrecht 

6. Gaststättenrecht

7. Spielhallen/Schaustellung von Personen

8. Messen, Ausstellungen und Märkte

9. Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr [bisher Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18]

10. Landwirtschaftliches Pachtwesen [bisher Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18]

11. Flurbereinigung 

12. Siedlungs- und Heimstättenwesen [bisher Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18]

13. Sport- , Freizeit- und sog. sozialer Lärm (Anlagen mit sozialer Zweckbestim-
mung) [bisher Artikel 74 Abs. 1 Nr. 24]

14. Die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse [bisher Artikel 75 Abs. 1 Nr. 2]
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Anlage 7: Kompetenztitel in Artikel 74 GG die vom Erforderlichkeitskriterium
nach Artikel 72 Abs. 2 GG ausgenommen werden

Nr. 1. Bürgerliches Recht, Strafrecht, Gerichtsverfassung, gerichtliches Verfahren,
Rechtsanwaltschaft und Rechtsberatung

Nr. 2. Personenstandswesen

Nr. 3. Vereinsrecht

Nr. 6. Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen

Nr. 9. Kriegsschäden und Wiedergutmachung

Nr. 10a. Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von Gewalt-
herrschaft

Nr. 12. Arbeitsrecht, Sozialversicherung Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsver-
fassung, des Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversi-
cherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung.

Nr. 14. Das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 und
74 GG in Betracht kommt

Nr. 16. Verhütung des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung

Nr. 17. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung (ohne Flurbereini-
gung), Sicherung der Ernährung, Ein- und Ausfuhr land- und forstwirtschaftli-
cher Erzeugnisse, Hochsee- und Küstenfischerei und Küstenschutz

Nr. 18. Städtebaulicher Grundstücksverkehr, Bodenrecht (ohne das Recht der Er-
schließungsbeiträge) und aus dem Wohnungswesen das Wohngeldrecht, das
Altschuldenhilferecht, das Wohnungsbauprämienrecht, das Bergarbeiterwoh-
nungsbaurecht und das Bergmannsiedlungsrecht

Nr. 19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei
Menschen und Tieren, Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und
zum Heilgewerbe, sowie Recht des Apothekenwesens, der Arzneien, der
Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und der Gifte.

Nr. 21. Hochsee- und Küstenschifffahrt sowie Seezeichen, Binnenschifffahrt, Wetter-
dienst, Seewasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr dienenden Bin-
nenwasserstraßen

Nr. 23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme
der Bergbahnen

Nr. 24. Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung

Nr. 27. die Statusrechte und –pflichten der Angehörigen des öffentlichen Dienstes
der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen
Rechts, die in einem öffentlichrechtlichen Dienst- und Treueverhältnis
stehen, mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung

Nr. 28. das Jagdwesen

Nr. 29. den Naturschutz und die Landschaftspflege
Nr. 30. die Bodenverteilung
Nr. 31. die Raumordnung
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Nr. 32. den Wasserhaushalt
Nr. 33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.
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Anlage 8: Gesetzesvorhaben, bei denen der Bundesrat seine Zustimmung versag-
te, und Änderung der Zustimmungsbedürftigkeit

14. WP.
Zustimmungsversagungen
durch den Bundesrat bei fol-
genden Gesetzesvorhaben

Rechtsgrundlage für die
Zustimmungsbedürftig-
keit

Zustimmungsbedürftigkeit
nach der Föderalismusre-
form

1. Gesetz zur Anpassung der
Dienst- und Versorgungs-
bezüge – BT-Drs. 14/5198,
14/5476

- Artikel 74 a Abs. 2 GG Gesetzgebungszuständigkeit
des Bundes entfällt teilweise

2. Gesetz zur Vorbereitung ei-
nes registergestützten Zen-
sus (Zensusvorbereitungs-
gesetz) - BT-Drs. 14/5736,
14/6068

Artikel 84 Abs.1 GG Zustimmungsfrei

3. Gesetz zur Änderung des
Staatsangehörigkeitsgeset-
zes - BT-Drs. 14/5335,
14/5654, 14/4537, 14/5798

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

4. Gesetz zur Änderung des
Rechts an Grundstücken in
den neuen Ländern (Grund
stücksrechtsänderungsge-
setz – GrundRÄndG) - BT-
Drs. 14/3508, 14/3824

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

5. Gesetz zur Ergänzung des
Lebenspartnerschaftsgeset-
zes und anderer Gesetze
(Lebenspartnerschaftsgeset-
zergänzungsgesetz – LPart-
GErgG) - BT-Drs. 14/3751,
14/4545, 14/4550

-Artikel 74a Abs. 2 GG,
-Artikel 84 Abs. 1 GG,
-Artikel 104a Abs. 3 Satz 3
GG,
-Artikel 105 Abs. 3 GG,
-Artikel 108 Abs. 5 Satz 2 GG 

Zustimmungspflicht bleibt
erhalten, aber Gesetzgebungs-
kompetenz entfällt teilweise 

6. Erstes Gesetz zur Änderung
des Gesetzes zur Neurege-
lung des Energiewirt-
schaftsrechts - BT-Drs.
14/5969, 14/9081

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 84 Abs. 1 GG

Zustimmungsfrei

7. Gesetz zur tariflichen Ent-
lohnung bei öffentlichen
Aufträgen und zur Einrich-
tung eines Registers über
unzuverlässige Unterneh-
men - BT-Drs. 14/8285,
14/8896

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

8. Erstes Gesetz zur Änderung
des Telekommunikationsge-
setzes - BT-Drs. 14/9194,
14/9237, 14/9711

Artikel 87 f Abs. 1 GG Zustimmungspflicht bleibt
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Zustimmungsversagungen
durch den Bundesrat bei fol-
genden Gesetzesvorhaben

Rechtsgrundlage für die
Zustimmungsbedürftig-
keit

Zustimmungsbedürftigkeit
nach der Föderalismusre-
form

9. Gesetz zur Einrichtung ei-
nes Registers über unzu-
verlässige Unternehmen -
BT-Drs. 14/9356, 14/9710

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

10. Verbraucherinformationsge-
setz und Gesetz zur Nut-
zung von Daten zum Ver-
braucherschutz (zweimal
Zustimmung versagt) - BT-
Drs. 14/8738, 14/8992,
14/9065

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

11. Gesetz zur Neuorganisation
des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes und der
Lebensmittelsicherheit -
BT-Drs. 14/8747, 14/9008,
14/9064

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 84 Abs. 1 GG 

Zustimmungsfrei

12. Gesetz zur Reform der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung und zur Förderung ei-
nes kapitalgedeckten Al-
tersvorsorgevermögens
(Altersvermögensgesetz –
AVmG) - BT-Drs. 14/4595,
14/5068, 14/5146, 14/5150

-Artikel 84 Abs. 1 i.V.m. 
-Artikel 104a Abs. 3 und
-Artikel 105 Abs. 3 GG

Zustimmungspflicht bleibt
erhalten

13. Fünftes Gesetz zur Ände-
rung des Bundesfernstra-
ßengesetzes (5. FStrÄndG)
– BT-Drs. 14/8448,
14/8911

Artikel 85 Abs. 1 GG Zustimmungspflicht bleibt
erhalten

14. Fünftes Gesetz zur Ände-
rung des Hochschulrah-
mengesetzes und anderer
Vorschriften (5.
HRGÄndG) - BT-Drs.
14/6853, 14/7336

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 84 Abs. 1 GG

27. Juli 2004: BVerfG erklärt
Gesetz für verfassungswid-
rig!115

Keine Bundeskompetenz

15. Sechstes Gesetz zur Ände-
rung des Hochschulrah-
mengesetzes (6.
HRGÄndG) – BT-Drs.
14/8391, 14/8878

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 84 Abs. 1 GG

Keine Bundeskompetenz
mehr.

16. Gesetz zur Reform der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung ab dem Jahr 2000
(GKV-

Artikel 84 Abs. 1 GG
(nicht zustimmungsbedürftig
durch Abspaltung des zustim-
mungspflichtigen Teils des

Zustimmungsfrei

115) BVerfG, 2 BvF 2/02
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Zustimmungsversagungen
durch den Bundesrat bei fol-
genden Gesetzesvorhaben

Rechtsgrundlage für die
Zustimmungsbedürftig-
keit

Zustimmungsbedürftigkeit
nach der Föderalismusre-
form

Gesundheitsreformgesetz
2000) - BT-Drs. 14/1245,
14/1977

GKV – Gesundheitsreformge-
setz 2000)

17. Drittes Gesetz zur Ände-
rung des Betäubungsmittel-
gesetzes (Drittes BtMG-
Änderungsgesetz – 3.
BtMG-ÄndG) - BT-Drs.
14/1515, 14/2345

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

18. Gesetz zur Einführung des
diagnose-orientierten Fall-
pauschalensystems für
Krankenhäuser (Fallpau-
schalengesetz – FPG) - BT-
Drs. 14/6893, 14/7421,
14/7461, 14/7824

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei
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15. WP.

Zustimmungsversagungen
durch den Bundesrat bei fol-
genden Gesetzesvorhaben

Rechtsgrundlage für die
Zustimmungsbedürftig-
keit

Zustimmungsbedürftigkeit
nach der Föderalismusre-
form

1. Gesetz zur Sicherung und
Förderung des Fachkräf-
tenachwuchses und der Be-
rufsbildungschancen der
jungen Generation (Berufs-
ausbildungssicherungsge-
setz – BerASichG) – BT-
Drs. 15/2820, 15/3064

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 87 Abs. 3 Satz 2
GG

Zustimmungspflicht bleibt

2. Gesetz zur Änderung des
Aufenthaltsgesetzes und
weiterer Gesetze – BT-Drs.
15/3784, 15/3984, 15/4173

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

3. Zwanzigstes Gesetz zur
Änderung des Umsatzsteu-
ergesetzes und zur Ände-
rung des Einkommensteu-
ergesetzes - BT-Drs.
15/5444, 15/5863

Artikel 105 Abs. 3 GG Zustimmungspflicht bleibt

4. Zwölftes Gesetz zur Ände-
rung des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch (Zwölftes
SGB V – Änderungsgesetz
– 12. SGB V ÄndG) – BT-
Drs. 15/27, 15/74

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

5. Gesetz zur Änderung des
Apothekengesetzes - BT-
Drs. 15/4293, 15/4643,
15/4749

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei

6. Drittes Gesetz zur Ände-
rung des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze - BT-Drs.
15/1831, 15/1893

Artikel 84 Abs. 1 GG möglicherweise auch künftig
zustimmungsbedürftig nach
Art. 104a IV GG

7. Gesetz zur Reform der Ge-
werbesteuer - BT-Drs.
15/1517, 15/1664, 15/1727,
15/1760

Artikel 80 Abs. 2 GG,
Artikel 105 Abs. 3 GG
Artikel 106 Abs. 6 GG
Artikel 108 Abs. 5 GG

Zustimmungspflicht bleibt

8. Gesetz zur Förderung der
Steuerehrlichkeit - BT-Drs.
15/1309, 15/1521, 15/1661,
15/1722

Artikel 105 Abs. 3 GG,
Artikel 108 Abs. 5 GG

Zustimmungspflicht bleibt

9. Gesetz zum Abbau von
Steuervergünstigungen und
Ausnahmeregelungen
(Steuervergünstigungsab-
baugesetz – StVergAbG) -
BT-Drs. 15/119, 15/480,
15/481

Artikel 105 Abs. 3 GG,
Artikel 108 Abs. 5 GG

Zustimmungspflicht bleibt

10. Gesetz zur Umsetzung der
EG-Richtlinie über die Be-
wertung und Bekämpfung
von Umgebungslärm - BT-
Drs. 15/3782, 15/4024

Artikel 84 Abs.1 GG Zustimmungsfrei

11. Gesetz zum Abbau von
Statistiken (Statistikabbau-
gesetz) - BT-Drs. 15/3306,

Artikel 84 Abs. 1 GG Zustimmungsfrei
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15/3474
12. Gesetz zur finanziellen Un-

terstützung der Innovati-
onsoffensive durch Ab-
schaffung der Eigenheim-
zulage - BT-Drs. 15/3781,
15/3821, 15/3972

Artikel 105 Abs. 3 GG Zustimmungspflicht bleibt

13. Erstes Gesetz zur Änderung
des Verfütterungsverbotsge-
setz - BT-Drs. 15/1668,
15/1840

Artikel 80 Abs. 2 GG Zustimmungspflicht bleibt

14. Siebentes Gesetz zur Ände-
rung des Sozialgerichtsge-
setzes - BT-Drs. 15/3169,
15/3838, 15/3867

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 84 Abs. 1 GG

Zustimmungsfrei

15. Gesetz zur Sicherung der
Beitragssätze in der gesetz-
lichen Krankenversicherung
und in der gesetzlichen
Rentenversicherung (Bei-
tragssatzsicherungsgesetz –
BSSichG) - BT-Drs. 15/28,
15/73

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 84 Abs. 1 GG

Zustimmungsfrei

16. Gesetz zur Umsetzung des
Rahmenbeschlusses über
den Europäischen Haftbe-
fehl und die Übergabever-
fahren zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäi-
schen Union (Europäisches
Haftbefehlgesetz – EuHbG)
– BT-Drs. 15/1718,
15/2677

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 84 Abs. 1 GG
Entscheidung des BVerfG
vom 18. Juli 2005 über die
Unvereinbarkeit des EuHbG
mit Artikel 2 Abs. 1 i.V.m.
Artikel 20 Abs. 3, Artikel 16
Abs. 2 und Artikel 19 Abs. 4
GG und damit Nichtigkeit116.

Wird zustimmungsbedürftig
wegen Artikel 104a Abs. 4 GG

17. Gesetz zur Steuerung und
Begrenzung der Zuwande-
rung und zur Regelung des
Aufenthalts und der Inte-
gration von Unionsbürgern
und Ausländern (Zuwande-
rungsgesetz) – BT-Drs.
15/420, 15/538, 15/955

- Artikel 84 Abs. 1 GG Bleibt zustimmungsbedürftig
wegen neuem Artikel 104a
Abs. 4 GG

18. Gesetz zur qualitätsorien-
tierten und bedarfsgerechten
Ausbau der Tagesbetreuung
für Kinder (Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz – TAG) –
BT-Drs. 15/3676, 15/3986,
15/4045

Nach Auffassung des Bundes-
rates: Artikel 84 Abs. 1 GG

Wird zustimmungsbedürftig
nach Artikel 104a Abs. 4 GG

19. Erstes Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt - BT-Drs. 15/25,
15/77, 15/91

Nach Auffassung des Bundes-
rates: 
- Artikel 74a Abs. 3 GG
- Artikel 87 Abs. 3 GG

Zustimmungsfrei

20. Gesetz zur Neuregelung von
Luftsicherheitsaufgaben –
BT-Drs. 15/2361, 15/3338

Nach Auffassung des Bundes-
rates: 
- Artikel 84 Abs. 1
- Artikel 87d Abs. 2 GG

Zustimmungsfrei

116) BVerfG, 2 BvR 2236/04


